
Sitz der Gesellschaft: Brilon      Vorsitzender des Aufsichtsrates      Sparkasse Hochsauerland  
Amtsgericht Arnsberg HRB 9302  (BLZ 416 517 70) Kto. 77776Bürgermeister Dr. Christof Bartsch
St.-Nr. 309/5703/0278 Geschäftsführer       IBAN: DE 54 4165 1770 0000 0777 76
Ust.-Id.-Nr.: DE 274 140 498       Dipl.-Wirtsch.-Ing. Axel Reuber       BIC: WELADED1HSL  

Telefon (02961) 9886-0
Telefax (02961) 9886-408 

E-Mail: info@sw-brilon.de
Internet: www.stadtwerke-brilon.de

erwarteter VerbrauchBisheriger Lieferant

Datum der Übernahme

Der Auftraggeber/ Kunde beauftragt hiermit die Stadtwerke Brilon Energie GmbH zur Belieferung 

nachstehender Verbrauchsstelle mit Strom im Netzgebiet der Westfalen-Weser Netz GmbH.

Auftraggeber / Kunde   FirmaHerrFrau  

Nachname / Firmenname E-Mail

Straße Telefon 

Postleitzahl   Geburtsdatum 

Verbrauchsstelle Zählerdaten 

Straße             Zählerstand 

  Zählernummer/Marktlokations-ID

Datum der Ablesung

Gewünschter Lieferbeginn   Ich beziehe bisher für die Verbrauchsstelle 

Neuanschluss

Strom von __________________    _________________ 

Wohnungswechsel   __________________    _________________ 

Preise für die Stromlieferung und Bereitstellung 

Sonderprodukt „Brilon Strom“
netto brutto* 

Arbeitspreis        Cent/kWh 26,04 30,99
Grundpreis          Euro/Monat   11,34 13,50

*Bruttopreise inkl. Stromsteuer (2,05 Ct/kWh), der gesetzlich festgelegten Umsatzsteuer und bis zu einem Verbrauch von 20.000 kWh/Jahr

Konditionen 

SEPA-Lastschrift-Mandat/ Einzugsermächtigung 

Der Kontoinhaber ermächtigt die Stadtwerke Brilon Energie GmbH widerruflich, fällige Zahlungen von folgendem Konto einzuziehen: 

IBAN Kontoinhaber 

BIC Kreditinstitut 



Unterschrift des Kontoinhabers 

-

Vertragslaufzeit: Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate (Erstlaufzeit) und beginnt ab dem ersten Tag der Lieferung. Nach Ablauf der Erstlaufzeit kann 
der Vertrag mit einer Frist von einen Monat in Textform gekündigt werden. 

Preisänderungen: Preisänderungen erfolgen gemäß Ziff. 6 der beigefügten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Nächstmöglicher Termin 

__________________   (wird von Stadtwerke Brilon Energie GmbH 

auf Durchführbarkeit geprüft)

Ich habe bereits bei meinem aktuellen Versorger gekündigt. 
Wunschabschlag

Vorname

Hausnummer

Ort   

Hausnummer

Postleitzahl Ort

Formular-ID: F760.01, 02/25

Auftrag Brilon Strom

shuepping
Hervorheben

krettler
Hervorheben

krettler
Hervorheben

krettler
Hervorheben

krettler
Hervorheben
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Auftragserteilung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der Stadtwerke Brilon Energie GmbH, Keffelker Str. 27, 59929 Brilon, Tel.: 
02961/9886-0, Fax: 02961/9886-408, E-Mail: info@sw-brilon.de mittels eindeutiger Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-
Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (mit Ausnahme zusätzlicher Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart, in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder die Lieferung von Strom während der Widerrufsfrist beginnen soll, 
so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufs 
hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht.
Für den tatsächlichen Lieferbeginn gilt Ziffer 1 der AGB.
Für den Fall, dass die Belieferung vor Ablauf der Widerrufsfrist (14 Tage ab dem Tage des Vertragsschlusses) aufgenommen werden soll, erkläre ich im 
Hinblick auf mein Widerrufsrecht zusätzlich (falls gewünscht, bitte ankreuzen) folgendes: 
      Ich verlange ausdrücklich, dass die Energielieferung – soweit möglich – auch beginnen soll, wenn der Lieferbeginn vor Ablauf der Widerrufsfrist liegt. 
Für den Fall, dass ich mein Widerrufsrecht ausübe, schulde ich dem Lieferanten für die bis zum Widerruf gelieferte Energie gemäß § 357 Abs. 8 BGB 
angemessenen Wertersatz.

Datenschutz 

Die im Zusammenhang mit dem Vertrag erhobenen Daten werden von der Stadtwerke Brilon Energie GmbH automatisiert gespeichert, verarbeitet und 
im Rahmen der Zweckbestimmung (z. B. Verbrauchsabrechnung, Rechnungsstellung, Vertragsabwicklung) verwendet und gegebenenfalls übermittelt. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite unter www.stadtwerke-brilon.de/ds.

___________________________  

Datum

 ________________________________________________________

Unterschrift des Auftraggebers/ Firmenstempel 

Persönlich - Ehrlich - Regional 
Darauf können Sie sich verlassen! 

Vollmacht

Der Kunde bevollmächtigt den Lieferanten zur Vornahme aller Handlungen sowie Abgabe und Entgegennahme aller Erklärungen, die im Zusammenhang 
mit dem Wechsel des Lieferanten erforderlich werden, etwa einer Kündigung des bisherigen Liefervertrags. Zudem bevollmächtigt der Kunde den 
Lieferanten auch zur Kündigung etwaiger bestehender Verträge über die Durchführung des Messstellenbetriebs. Der Kunde bevollmächtigt den 
Lieferanten ferner zur Abfrage seiner Messwerte (auch Vorjahresverbrauchsdaten) beim jeweils zuständigen Messstellenbetreiber.

___________________________  

Ort

Hinweise

Ich beauftrage die Stadtwerke Brilon Energie GmbH, zu deren umseitig abgedruckten Allgemeinen Vertragsbedingungen und zu den genannten 
Konditionen die oben genannte Verbrauchsstelle mit Strom zu beliefern. Soweit in dieser Vereinbarung nichts Abweichendes bestimmt ist, 
gelten ergänzend die StromGVV sowie die Ergänzenden Bedingungen. 

Ich willige ausdrücklich in die elektronische Kommunikation gemäß §19 AGB ein. Bitte verwenden Sie zukünftig meine o.g. E-Mail-Adresse. 
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1. Vertragsschluss / Lieferbeginn  

Angebote der Stadtwerke Brilon Energie GmbH (nachfolgend "Liefe-
rant") sind freibleibend und unverbindlich. Der Kunde unterbreitet dem 
Lieferanten durch Übermittlung des ausgefüllten Auftrags ein Angebot 
auf Abschluss des Vertrags. Der Lieferant behält es sich vor, das An-
gebot des Kunden ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Ein Aus-
kunftsanspruch besteht nicht. Soweit die Parteien keine abweichende 
Individualabrede treffen, kommt der Vertrag zustande, wenn der Lie-
ferant innerhalb von vier Wochen in Textform / per E-Mail bestätigt 
(Vertragsbestätigung). Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, 
dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung 
des bisherigen Liefervertrags etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung er-
folgt nicht vor Ablauf der Widerrufsfrist des Kunden gemäß §§ 355 
Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der Kunde fordert den Lie-
feranten hierzu ausdrücklich auf. 

2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der 
Leistungspflicht  

2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie 
(Strom oder Erdgas) an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. 
Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über 
den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikations-
nummer energiewirtschaftlich identifiziert wird.  

2.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energie-
versorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung 
des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, von 
seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglichen Ansprüchen des 
Kunden gegen den Netzbetreiber wird auf Ziffer 9 verwiesen. 

2.3. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvor-
hersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren 
Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftli-
chen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere höhere Ge-
walt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Arbeitskampfmaßnahmen, 
hoheitliche Anordnungen), wesentlich erschwert oder unmöglich ge-
macht, so sind die Parteien von ihren vertraglichen Leistungspflichten 
befreit, solange diese Umstände und deren Folgen nicht endgültig be-
seitigt sind. 

2.4. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und 
solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die An-
schlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbe-
trieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatzansprü-
che des Kunden gegen den Lieferanten bleiben für den Fall unberührt, 
dass den Lieferanten an der Unterbrechung ein Verschulden trifft. 

2.5. Der Kunde hat den Lieferanten vier Wochen vor der geplanten Inbe-
triebnahme von Erzeugungsanlagen zum Eigenverbrauch in Textform 
über die Anlage(n) und deren Leistung zu informieren. 

3. Messung / Zutrittsrecht/ Abschlagszahlungen / Abrechnung / An-
teilige Preisberechnung  

3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen 
bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zu-
ständigen Messstellenbetreibers bzw. Netzbetreibers ermittelt. Die 
Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber oder 
Lieferanten oder auf Verlangen des Lieferanten oder des Messstel-
lenbetreibers kostenlos vom Kunden durchgeführt. Verlangt der Lie-
ferant eine Selbstablesung des Kunden, fordert der Lieferant den 
Kunden rechtzeitig dazu auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen er-
folgt zum Zwecke der Abrechnung, anlässlich eines Lieferantenwech-
sels oder bei Vorliegen eines berechtigten Interesses des Lieferanten 
an einer Überprüfung der Ablesung. Der Kunde kann einer Selbstab-
lesung widersprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist. Nimmt der 
Kunde eine rechtzeitig angekündigte Selbstablesung nicht oder ver-
spätet vor oder sind aus anderen Gründen keine Messwerte bzw. vom 
Netz- oder Messtellenbetreiber rechtmäßig ermittelten Ersatzwerte 
verfügbar, so kann der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der 
letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch 
vergleichbarer Kunden jeweils unter angemessener Berücksichtigung 
der tatsächlichen Verhältnisse schätzen. 

3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Aus-
weis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellen-
betreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen 

zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preislichen Bemessungs-
grundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen erforderlich ist. 
Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden oder 
durch Aushang am oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mind. 
eine Woche vor dem Betretungstermin erfolgen; mind. ein Ersatzter-
min ist anzubieten. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
Messeinrichtungen zugänglich sind. Wenn der Kunde den Zutritt un-
berechtigt verweigert oder behindert, stellt der Lieferant dem Kunden 
die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 16 in Rech-
nung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nach-
zuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar 
sein und darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwar-
tenden Kosten nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nach-
weis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich 
geringer als die Höhe der Pauschale. 

3.3. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen ver-
langen. Der Lieferant berechnet diese auf der Grundlage der Abrech-
nung der vorangegangenen zwölf Monate oder, sofern eine solche 
Berechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlichen Verbrauch 
vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Ver-
brauch erheblich abweicht, ist dies angemessen zu berücksichtigen.  

3.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeit-
raums, der zwölf Monate nicht überschreitet, und zum Ende des Lie-
ferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in 
welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter Anrechnung 
der Abschlagszahlungen abgerechnet wird. Ergibt sich eine Abwei-
chung der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatsächli-
chen Belieferung, so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag 
unverzüglich erstattet bzw. nachentrichtet, spätestens aber mit der 
nächsten Abschlagszahlung verrechnet. Der Kunde hat – abweichend 
von Satz 1 – das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljähr-
liche oder halbjährliche Abrechnung zu wählen, die auf Grundlage ei-
ner gesonderten Vereinbarung mit dem Lieferanten erfolgt. Bei einer 
monatlichen Abrechnung entfällt das Recht des Lieferanten nach Zif-
fer 3.3 Satz 1. 

3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprü-
fung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine 
Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 
Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachprüfung fallen 
dem Kunden nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrs-
fehlergrenzen nicht überschritten werden. 

3.6. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung 
der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der 
Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei ei-
ner Rechnung auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu 
viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. 
nachentrichtet oder mit der nächsten Abschlagszahlung verrechnet. 
Ist das Ausmaß des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt 
eine Messeinrichtung nicht an (und liegen auch keine rechtmäßig er-
mittelten Ersatzwerte oder ein vom Messstellenbetreiber bzw. Netz-
betreiber ermittelter korrigierter Verbrauch vor), so ermittelt der Liefe-
rant den Verbrauch für die Zeit seit der letzten fehlerfreien Ablesung 
durch Schätzung entsprechend Ziffer 3.1 Satz 6. Ansprüche nach die-
ser Ziffer sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden 
Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers 
kann über einen größeren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall 
ist der Anspruch auf längstens drei Jahre beschränkt. 

3.7. Sollte an der Abnahmestelle ein intelligentes oder modernes Mess-
system im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes installiert werden, 
sind die eventuell daraus resultierenden höheren Nutzungsentgelte 
vom Kunden zu tragen.  

3.8. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeit-
raums, so rechnet der Lieferant geänderte verbrauchsunabhängige 
Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung geänderter 
verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach Ziffer 3.1 er-
mittelte Verbrauchsmenge des Kunden im Abrechnungszeitraum auf 
Grundlage einer Schätzung nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) auf 
den Zeitraum vor und nach der Preisänderung aufgeteilt, wobei jah-
reszeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage vergleich-
barer Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen sind. Die 
nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können 
entsprechend angepasst werden. 
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4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Kosten eines Beauftragten / 
Aufrechnung  

4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der 
Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig und 
im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrag oder Über-
weisung (auch durch Barüberweisung) zu zahlen. 

4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant ange-
messene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. 
Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf, stellt er dem Kunden die 
dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 16 in Rech-
nung. Entstehen dem Lieferanten durch die Beauftragung eines 
Rechtsanwalts oder Inkassodienstleisters als Verzugsschaden 
i. S. v. § 288 BGB ersatzfähige Kosten, sind diese vom Kunden 
zu ersetzen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrund-
lage der Pauschale(n) nachzuweisen; die pauschale Berechnung 
muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewöhnli-
chen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Dem 
Kunden ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht 
entstanden oder wesentlich geringer als die Höhe der Pauschale. 

4.3. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 
Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder 
teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der Hauptleis-
tungspflichten. Es gilt weiterhin nicht für Forderungen des Kunden, 
die im Rahmen des Rückabwicklungsverhältnisses nach Widerruf des 
Vertrags entstehen. 

5. Vorauszahlung  

5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in 
angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung 
aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der 
Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wiederholt in 
Zahlungsverzug gerät oder in sonstigen begründeten Fällen. 

5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe 
und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für 
ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt 
der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) fest. Die Voraus-
zahlung ist frühestens zum Lieferbeginn fällig. Die Höhe der Voraus-
zahlung wird aus dem durchschnittlichen monatlichen Verbrauch des 
vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertrags-
preis bzw. – wenn kein vorhergehender Abrechnungszeitraum be-
steht – aus dem durchschnittlichen monatlichen Verbrauch vergleich-
barer Kunden und dem aktuellen Vertragspreis ermittelt. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies 
angemessen zu berücksichtigen. 

5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach 
dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Ziffer 4.1 oder 
Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung 
der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so wird der zu viel 
oder zu wenig berechnete Betrag unverzüglich erstattet bzw. nach-
entrichtet. 

5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kun-
den ein Vorkassesystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) ein-
richten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftra-
gen. 

6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich 
auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermes-
sen  

6.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbe-
standteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.3 zusammen. 

6.2. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen 
Arbeitspreis in der sich aus den Preisangaben im Auftragsformular 
bzw. Neukundenportal ergebenden Höhe. Diese werden auf Grund-
lage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in die-
sem Tarif anfallen. Im Nettopreis für die Belieferung mit Erdgas sind 
die Kosten für Energiebeschaffung und Vertrieb (inklusive SLP-Bilan-
zierungsumlage, Entgelt für die Nutzung des Virtuellen Handelspunk-
tes, Konvertierungsentgelt sowie Konvertierungsumlage), die Kosten 
für Messstellenbetrieb und Messung -  soweit diese Kosten dem Lie-
feranten vom Messstellenbetreiber in Rechnung gestellt werden, das 

an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, die Energiesteuer, 
die Kosten aus dem Kauf von Emissionszertifikaten nach dem Brenn-
stoffemissionshandelsgesetz (BEHG), die Gasspeicherumlage nach 
§35e EnWG, Kosten nach § 26 Abs. 1 Energiesicherungsgesetz so-
wie die Konzessionsabgaben enthalten. Im Nettopreis für die 
Stromlieferung sind neben den Kosten für die Energiebeschaffung 
und Vertrieb, das an den Netzbetreiber abzuführende Netzentgelt, 
das Entgelt für Messstellenbetrieb inkl. Messung (konventionelle 
Messeinrichtung, moderne Messeinrichtungen sowie intelligente 
Messsysteme nach dem MsbG), die Stromsteuer, Umlagen und Auf-
schläge nach §12 Abs. 1 EnFG, die Umlage nach §18 der Verordnung 
zu abschaltbaren Lasten, die § 19 Strom‐ NEV‐Umlage, die Umlagen 
nach dem Erneuerbare-EnergieGesetz (EEG) und die Konzessions-
abgabe enthalten. 
Die Bruttopreise enthalten zusätzlich die jeweils gültige Umsatz-
steuer. 

6.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertrags-
schluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2 nicht genannten Steuern oder 
Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um 
die hieraus entstehenden Mehrkosten in der jeweils geltenden Höhe. 
Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von 
Energie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allge-
mein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bußgelder oder Ähnliches) 
belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten für die 
nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Die Weitergabe in 
der jeweils geltenden Höhe nach Satz 1 und 2 führt bei Erstattungen 
(z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer entsprechenden Entgelt-
reduzierung. Eine Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten be-
schränkt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen Regelung 
dem einzelnen Vertragsverhältnis (z. B. nach Kopf oder nach Ver-
brauch) zugeordnet werden können. Eine Weiterberechnung erfolgt 
ab dem Zeitpunkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird 
über eine solche Weiterberechnung spätestens mit der Rechnungs-
stellung informiert.  

6.4. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach 
Ziffern 6.2 und 6.3 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit. 

6.5. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis 
nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben 
und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie 
die gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden weiter-
gegebene Umsatzsteuer – durch einseitige Leistungsbestimmung 
nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB anzupassen (Erhöhungen 
oder Senkungen). Anlass für eine solche Preisanpassung ist aus-
schließlich eine Änderung der in Ziffer 6.2 genannten Kosten. Der Lie-
ferant überwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Um-
fang einer solchen Preisanpassung ist auf die Veränderung der Kos-
ten nach Ziffer 6.2 seit der jeweils vorhergehenden Preisanpassung 
nach dieser Ziffer 6.5 bzw. – sofern noch keine Preisanpassung nach 
dieser Ziffer 6.5 erfolgt ist – seit Vertragsschluss bis zum Zeitpunkt 
des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung be-
schränkt. Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder 
Preisanpassung gegenläufig zu saldieren. Die einseitige Leistungs-
bestimmung des Lieferanten nach billigem Ermessen bezieht sich 
auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind 
so zu wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden un-
günstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhö-
hungen, also Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang 
preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen. Der Kunde hat gemäß 
§ 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausübung des billigen Ermessens 
des Lieferanten gerichtlich überprüfen zu lassen. Änderungen des 
Grundpreises und des Arbeitspreises nach dieser Ziffer 6.5 sind nur 
zum Monatsersten möglich. Preisanpassungen werden nur wirksam, 
wenn der Lieferant dem Kunden die Änderungen spätestens vier Wo-
chen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In die-
sem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpas-
sung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mit-
teilung gesondert hingewiesen. 

6.6. Abweichend von vorstehenden Ziffern werden Änderungen der Um-
satzsteuer gemäß Umsatzsteuergesetz zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens der Änderung ohne Ankündigung und ohne außerordentli-
che Kündigungsmöglichkeit an den Kunden weitergegeben. Dies gilt 
auch bei unveränderter Weitergabe von Minderbelastungen aufgrund 
einer Absenkung des Saldos nachfolgender Kalkulationsbestandteile: 
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• Gas: die Kosten der Emissionszertifikate aus dem nationalen Brenn-
stoffhandel („CO2‐Preis“) nach dem Brennstoffemissionshandelsge-
setz (BEHG), die Gasspeicherumlage nach § 35e EnWG sowie die 
Kosten nach § 26 Abs. 1 Energiesicherungsgesetz  
• Strom: die Umlagen und Aufschläge nach § 12 Abs. 1 EnFG , die 
Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten sowie die 
§ 19 Strom‐ NEV‐Umlage. 

6.7. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde un-
ter Tel.-Nr. 02961-9886-0 oder im Internet unter www.stadtwerke-bri-
lon.de. 

7. Änderungen des Vertrags und dieser Bedingungen  

Die Regelungen des Vertrags und dieser Bedingungen beruhen auf 
den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, Grundversorgungsverordnung, 
Netzzugangsverordnung, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrich-
terliche Rechtsprechung, Festlegungen und Beschlüsse der BNetzA). 
Das vertragliche Äquivalenzverhältnis kann nach Vertragsschluss 
durch unvorhersehbare Änderungen der gesetzlichen oder sonstigen 
Rahmenbedingungen (z. B. durch Gesetzesänderungen, sofern de-
ren konkreter Inhalt nicht bereits – etwa in der Phase zwischen dem 
Abschluss des förmlichen Gesetzgebungsverfahrens und dem In-
krafttreten – absehbar war), die der Lieferant nicht veranlasst und auf 
die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Maße gestört 
werden. Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag und/oder 
diesen  Bedingungen entstandene Lücke nicht unerhebliche Schwie-
rigkeiten bei der Durchführung des Vertrags entstehen lassen (etwa 
wenn die Rechtsprechung eine Klausel für unwirksam erklärt), die nur 
durch eine Anpassung oder Ergänzung zu beseitigen sind. In solchen 
Fällen ist der Lieferant verpflichtet, den Vertrag und diese Bedingun-
gen – mit Ausnahme des Entgelts – unverzüglich insoweit anzupas-
sen und/oder zu ergänzen, als es die Wiederherstellung des Äquiva-
lenzverhältnisses von Leistung und Gegenleistung und/oder der Aus-
gleich entstandener Vertragslücken zur zumutbaren Fort- und Durch-
führung des Vertragsverhältnisses erforderlich macht (z. B. mangels 
gesetzlicher Überleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrags 
und dieser Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsers-
ten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant 
dem Kunden die Anpassung spätestens sechs Wochen vor dem ge-
planten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der 
Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsanpassung zu kün-
digen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung ge-
sondert hingewiesen. 

8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung 

8.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die 
Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbre-
chen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuld-
haft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der 
Messeinrichtungen verwendet („Energiediebstahl“) und die Unterbre-
chung zur Verhinderung einer weiteren unberechtigten Energieent-
nahme erforderlich ist. 

8.2. Der Lieferant ist ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und 
die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbre-
chen zu lassen, wenn der Kunde mit der Zahlung eines Betrags in 
Verzug ist, der – unter Berücksichtigung von Mahn- und Inkassokos-
ten – mindestens € 100,00 beträgt oder die Höhe von zwei aktuellen 
Abschlagszahlungen erreicht; erstreckt sich in letzterem Fall der Zah-
lungsverzug über einen Zeitraum mit Abschlägen in unterschiedlich 
festgelegter Höhe, ist Verzug mit einem Betrag Voraussetzung, der 
die Summe aus dem aktuellen Abschlagsbetrag und dem unmittelbar 
zuvor geltenden Abschlagsbetrag erreicht. Bei der Berechnung des 
Mindestbetrags bleiben nicht titulierte Forderungen außer Betracht, 
die der Kunde schlüssig beanstandet hat, oder die wegen einer Ver-
einbarung zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht fällig sind, 
oder die aus einer streitigen und noch nicht rechtskräftig entschiede-
nen Preiserhöhung des Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung 
unterbleibt, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhältnis zur 
Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass 
hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen voll-
umfänglich nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spätes-
tens vier Wochen vorher angedroht und die Beauftragung des Netz-

betreibers mit der Unterbrechung der Anschlussnutzung drei Werk-
tage vorher unter Angabe des Zeitpunkts der Auftragserteilung ange-
kündigt. Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem in der Ankündi-
gung genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu un-
terbrechen, wofür der Netzbetreiber nach den Vorgaben des Lieferan-
tenrahmenvertrags Gas (Anlage 3 zur KoV 11) sechs weitere Werk-
tage Zeit hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige Besonder-
heiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unver-
züglich hinweisen. 

8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Be-
lieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kun-
den die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 16 in 
Rechnung. Dies gilt nicht für Außensperrungen, die Kosten einer sol-
chen Sperrung werden nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung ge-
stellt. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nach-
zuweisen; die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar 
sein und darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwar-
tenden Kosten nicht übersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nach-
weis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich 
geringer als die Höhe der Pauschale. Die Belieferung wird unverzüg-
lich wiederhergestellt, wenn die Gründe für die Unterbrechung entfal-
len und die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung bezahlt 
sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Ver-
kürzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugser-
mächtigung unbenommen, die Kosten der Unterbrechung und Wie-
derherstellung unverzüglich mittels Überweisung zu zahlen. 

8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist 
gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss 
den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber ab-
melden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle einer außeror-
dentlichen Kündigung des Lieferanten trotz der Abmeldung (etwa we-
gen Bearbeitungsfristen des Netzbetreibers, Prozessfristen aus den 
Festlegungen der BNetzA zu Lieferantenwechselprozessen) über den 
Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus dem Lieferanten bilanziell 
zugeordnet werden, ohne dass der Lieferant dafür einen Ausgleich 
erhält (z. B. im Rahmen der Mehr- oder Mindermengenabrechnung 
des Netzbetreibers), schuldet der Kunde für diese fortwährende Be-
lieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein wichtiger Grund liegt 
insbesondere vor im Fall eines Energiediebstahls nach Ziffer 8.1, oder 
im Fall eines Zahlungsverzugs unter den Voraussetzungen von Zif-
fer 8.2 Satz 1 und 2. Im letztgenannten Fall ist dem Kunden die Kün-
digung mind. zwei Wochen vorher anzudrohen; die Kündigung unter-
bleibt in diesem Fall, wenn die Folgen der Kündigung außer Verhältnis 
zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, 
dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen 
vollumfänglich nachkommt.  

8.5. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend des Punkts 
„Konditionen – Vertragslaufzeit“ des Auftragsformulars, bei einem be-
vorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems mit einer 
Frist von zwei Monaten auf den angekündigten Zeitpunkt des Einbaus 
zu kündigen. Der Lieferant wird dem Kunden in diesem Fall mit der 
Kündigung ein Angebot für den Abschluss eines neuen Energieliefer-
vertrags unterbreiten. 

 
9. Haftung 

9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregel-
mäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen 
einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses 
handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu machen.  

9.2. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit 
der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Aus-
kunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer 
Weise aufgeklärt werden können. 

9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer 
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schä-
den ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde; dies gilt nicht bei Schäden 
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. 
solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten). 

http://www.stadtwerke-brilon.de/
http://www.stadtwerke-brilon.de/
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9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die 
Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des 
Vertrags als mögliche Folge der Vertragsverletzung vorausgesehen 
hat oder unter Berücksichtigung der Umstände, die sie kannte oder 
kennen musste, hätte voraussehen müssen.  

9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.  
10. Umzug / Übertragung des Vertrags 

10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüg-
lich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und 
der neuen Zählernummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss 
diese Mitteilung bis 6 Wochen vor dem Umzugsdatum erfolgen, um 
dem Lieferanten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netz-
betreiber zu ermöglichen.  

10.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziffer 10.3 vor-
liegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrags 
weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt vo-
raus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzugsdatum rechtzeitig 
mitgeteilt hat. 

10.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des 
vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem 
Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen 
Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem Kunden für die 
neue Entnahmestelle auf Wunsch gerne ein neues Angebot. 

10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 10.1 aus Gründen, 
die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache 
des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, wei-
tere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahmestelle, für die der Lie-
ferant gegenüber dem örtlichen Netzbetreiber einstehen muss und für 
die er von keinem anderen Kunden eine Vergütung zu fordern berech-
tigt ist, nach den Preisen des Vertrags zu vergüten. Die Pflicht des 
Lieferanten zur unverzüglichen Abmeldung der bisherigen Entnahme-
stelle und Ansprüche des Lieferanten auf entgangenen Gewinn we-
gen einer nicht oder verspätet erfolgten Belieferung an der neuen Ent-
nahmestelle bleiben unberührt. 

10.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag 
als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leis-
tungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist 
dem Kunden spätestens sechs Wochen vor dem Zeitpunkt der Über-
tragung unter Angabe dieses Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle einer 
Übertragung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Über-
tragung zu kündigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der 
Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtretung von For-
derungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, 
insbesondere bei Übertragungen i. S. d. Umwandlungsgesetzes, blei-
ben von dieser Ziffer 10.5 unberührt. 

11. Vertragsstrafe 

11.1. Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder 
vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der 
Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu ver-
langen. Diese ist für die Dauer des unbefugten Gebrauchs, längstens 
aber für sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der 
unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden 
nach dem für den Kunden geltenden Vertragspreis zu berechnen. 

11.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vor-
sätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preis-
bildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe be-
trägt das Zweifache des Betrags, den der Kunde bei Erfüllung seiner 
Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Vertragspreis zusätzlich zu 
zahlen gehabt hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs 
Monaten verlangt werden. 

11.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mittei-
lungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entspre-
chender Anwendung der Ziffern 11.1 und 11.2 für einen geschätzten 
Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben wer-
den. 

12. Datenschutz 

Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Wider-
spruchsrecht erhält der Kunde in der „Datenschutzinformation Ener-
giebelieferung“ des Lieferanten. Diese finden sie unter: www.stadt-
werke-brilon.de/ds 

13. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferanten-
wechsel 

13.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim 
örtlichen Netzbetreiber erhältlich. 

13.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem 
Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für 
ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums 
mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht zu vertre-
ten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschätzte Ver-
brauch anzugeben.  

14. Streitbeilegungsverfahren 

14.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unter-
nehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. 
§ 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder 
zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbraucherbe-
schwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Beliefe-
rung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Ver-
fahren nach § 111a EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab 
Zugang beim Unternehmen zu beantworten. Verbraucherbeschwer-
den sind zu richten an Stadtwerke Brilon Energie GmbH, Keffelker 
Str. 27, 59929 Brilon, Tel.: (02961) 9886 0, E-Mail: info@sw-brilon.de.  

14.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b 
EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung 
eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der 
Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht innerhalb der Be-
arbeitungsfrist geantwortet hat. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberührt. 
Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlich-
tungsstelle teilzunehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der 
Schlichtungsstelle hemmt die gesetzliche Verjährung gemäß § 204 
Abs. 1 Nr. 4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen 
oder ein anderes Verfahren (z. B. nach dem EnWG) zu beantragen, 
bleibt unberührt. 

14.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungs-
stelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 
030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69, E-Mail: info@schlich-
tungsstelle-energie.de, Homepage: www.schlichtungsstelle-ener-
gie.de. 
Allgemeine Informationen der Bundesnetzagentur zu Verbraucher-
rechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den 
Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 
53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500, Telefax: 030/22480-323, E-
Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de. 

14.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-
Plattform der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Ein-
reichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag 
oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie Informationen über die Ver-
fahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in der Europäischen 
Union zu erhalten. Die Online-Streitbeilegungs-Plattform kann unter 
folgendem Link aufgerufen werden: http://ec.europa.eu/consum-
ers/odr/. 

15. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsge-
setz 

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch End-
kunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste ge-
führt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und An-
bieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sind. Weiterfüh-
rende Informationen zu der sog. Anbieterliste und den Anbietern 
selbst erhalten sie unter www.bfee-online.de. Sie können sich zudem 
bei der Deutschen Energieagentur über das Thema Energieeffizienz 
umfassend informieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.energieeffizienz-online.info. 
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16. Kostenpauschalen 
         netto  /  brutto 

Mahnkosten pro Mahnschreiben des Lieferanten (Ziffer 4.2)   
€ 3,50 

Unterbrechung der Anschlussnutzung (ohne Außensperrung) 
(Ziffer 8.3)                    € 75,00  
Wiederaufnahme der Anschlussnutzung (Ziffer 8.3) 
- während der vom Netzbetreiber veröffentlichten     
      Geschäftszeit                                                € 75,00 / € 89,25 

   Kosten für unberechtigte Zutrittsverweigerung  
   (Ziffer 3.2)                                                              € 30,00 / € 35,70 

Kosten für Abrechnungsdienstleistungen  
Erstellung von Zwischenrechnungen auf  
Kundenwunsch inklusive Versand pro Rechnung € 25,00 / € 29,75 
Rechnungsnachdruck auf Kundenwunsch            €  5,00 / € 5,95  
Monatliche Pauschale postalische Korrespondenz €  1,00 / € 1,19 
Die Kosten für Unterbrechung und Wiederaufnahme richten sich nach 
den jeweils geltenden Preisen des Netzbetreibers.  
In den genannten Bruttobeträgen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich 
festgelegten Höhe enthalten; wird kein Bruttobetrag genannt, besteht 
derzeit keine Umsatzsteuerpflicht.  

17. Schlussbestimmungen 

17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden be-
stehen nicht. 

17.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder un-
durchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen da-
von unberührt.  

18. Energiesteuer-Hinweis 

Für das auf Basis dieses Vertrages bezogene Erdgas gilt folgender 
Hinweis gemäß der Energiesteuer-Durchführungsverordnung:  
“Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff ver-
wendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem 
Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverord-
nung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und 
strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr 
zuständiges Hauptzollamt.“ 

19. Elektronische Kommunikation 

19.1. Der Lieferant ist berechtigt, mit dem Kunden auf elektronischem 
Wege zu kommunizieren („elektronische Kommunikation“), wenn die-
ser innerhalb seines Belieferungsauftrags in diese elektronische 
Kommunikation ausdrücklich einwilligt, er einen Tarif mit der elektro-
nischen Kommunikation als Bestandteil wählt („Online-Tarif“) oder 
sich die Parteien auf anderem Wege auf die Teilnahme an der elekt-
ronischen Kommunikation verständigen. Alle Tarife des Lieferanten, 
die sich im Neukundenportal auf der Homepage befinden, sind On-
line-Tarife, sofern diese nicht ausdrücklich als von der elektronischen 
Kommunikation ausgenommen gekennzeichnet sind. Der Kunde 
kann eine von ihm erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Bei der 
Wahl eines Online-Tarifs ist die Teilnahme an der elektronischen 
Kommunikation verpflichtend und nicht widerruflich. Nimmt der Kunde 
an der elektronischen Kommunikation teil, so ist er verpflichtet, dem 
Lieferanten eine gültige und funktionsfähige E-Mail-Adresse zur Ver-
fügung zu stellen, durch die jederzeit gewährleistet ist, dass er eine 
vom Lieferanten abgegebene Erklärung empfangen kann. Der Kunde 
wird den Lieferanten unverzüglich über eine Änderung oder einen 
Wegfall der von ihm benannten E- Mail-Adresse informieren. Es wird 
dem Kunden angeraten, in seinem „Spamfilter“ die E-Mail-Adresse 
des Lieferanten freizuschalten und das Spam-Postfach regelmäßig 
auf Posteingang des Lieferanten zu überprüfen. Ist die Erreichbarkeit 
des Kunden über die von ihm benannte E-Mail-Adresse nachweislich 
nicht oder nicht mehr gewährleistet, ist der Lieferant – sofern den Kun-
den an der Nichterreichbarkeit ein Verschulden trifft – berechtigt, den 
Energielieferungsvertrag nach rechtzeitiger Ankündigung ohne Ein-
haltung einer Frist zu kündigen. Die Kündigung wird in diesem Falle 
zwei Wochen vorher postalisch unter der Adresse der von dem Kun-
den angegebenen Abnahmestelle angedroht und nur dann erklärt, 

wenn der Kunde der fehlenden Erreichbarkeit nicht binnen der zwei 
Wochen abgeholfen und den Lieferanten darüber informiert hat. 

19.2. Bei der elektronischen Kommunikation kann der Lieferant dem Kun-
den auch ein eigenes E-Mail- Postfach und einen eigenen Bereich für 
den Kunden auf der Webseite des Lieferanten einrichten, zu dem aus-
schließlich der Kunde einen passwortgeschützten Zugang hat. In dem 
Kundenbereich kann der Kunde z.B. seine personenbezogenen Da-
ten, die für die Vertragsdurchführung erforderlich sind, selbst aktuali-
sieren bzw. berichtigen. Der Zugang zu dem E-Mail-Postfach und 
dem Kundenbereich wird barrierefrei gestaltet. In diesem Fall wird die 
Kommunikation des Lieferanten mit dem Kunden über dieses Post-
fach erfolgen. Eine Pflicht des Lieferanten, dem Kunden diesen Ser-
vice anzubieten oder diesen Service beizubehalten, besteht nicht. 

19.3. Bei der elektronischen Kommunikation ist der Lieferant berechtigt, 
dem Kunden über die von diesem zur Verfügung gestellte E-Mail-Ad-
resse, das eingerichtete E-Mail-Postfach bzw. den eigenen Kunden-
bereich auf der eigenen Webseite rechtserhebliche Erklärungen zur 
Durchführung, Änderung oder Beendigung des Lieferverhältnisses 
(z.B. Mitteilungen über den Vertrags- oder Lieferbeginn, Höhe der 
Zahlungen des Kunden und Fälligkeit, etwaige Preis- oder Ver-
tragsanpassungen, Rechnungen, Kündigungsschreiben) zu übersen-
den. 

19.4. Eine Übersendung von Unterlagen per Briefpost erfolgt bei der Teil-
nahme an der elektronischen Kommunikation somit regelmäßig nicht. 
Wünscht der Kunde die Übersendung von Unterlagen per Briefpost 
trotz vereinbarter elektronischer Kommunikation ausdrücklich oder ist 
eine Zustellung von E- Mails an die vom Kunden hinterlegte E-
Mailadresse aus Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat und 
die ihre Ursache ausschließlich in der Risikosphäre des Kunden ha-
ben, nicht möglich, so kann der Kunde auf die postalische Korrespon-
denz umgestellt werden. Ab diesem Zeitpunkt wird eine Kostenpau-
schale gemäß Nummer 16 berechnet. Das gilt nicht für Schreiben, die 
nach gesetzlichen Bestimmungen stets per Briefpost oder kostenlos 
an den Kunden zu versenden sind. Auf Verlangen ist dem Kunden die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen. Die Berechnung muss ein-
fach nachvollziehbar sein. Dem Kunden bleibt der Nachweis gestat-
tet, dem Lieferanten sei ein Aufwand überhaupt nicht oder wesentlich 
geringer entstanden als die angesetzte Pauschale. Der Lieferant be-
hält sich vor, den Kunden bei technischen Störungen auf Lieferanten-
seite (z.B. Serverausfall oder sonstigen länger andauernden Störun-
gen des Kommunikationsweges über E-Mail) ausnahmsweise über 
andere Kommunikationsformen (z.B. Briefpost) zu kontaktieren.  

 
 



Woher kommt der Strom  

der Stadtwerke Brilon? 
Energieträger und Umweltauswirkungen 2021  

 

Wir unterstützen den Umgang mit wertvollen Ressourcen. Unsere Stromtarife 
enthalten daher bereits 100% Strom aus erneuerbaren Energien. Damit Sie 
nachvollziehen können, aus welchen unterschiedlichen Energieträgern der 
Stadtwerke Brilon Strommix besteht, sorgen wir für mehr Transparenz: 

Umweltauswirkungen je Kilowattstunde: 

 

CO2-Emissionen 0 g/kWh 

Radioaktiver Abfall 0 g/kWh 

 

Umweltauswirkungen je Kilowattstunde: 

 

CO2-Emissionen 350  g/kWh 

Radioaktiver Abfall 0,0003  g/kWh 

 

Quelle: BDEW 

 

Umweltauswirkungen je Kilowattstunde: 

 

CO2-Emissionen 73  g/kWh 

Radioaktiver Abfall 0,0001  g/kWh 
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	1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Belieferung der vom Kunden angegebenen Entnahmestelle mit Strom außerhalb der Grund- und Ersatzversorgung im Rahmen eines Sondervertrags durch die Stadtwerke Brilon Energie GmbH, Keffelker Str. 27,...
	1.2 Der Kunde kann zwischen verschiedenen Tarifen wählen. Der vom Kunden gewählte und vom Lieferanten zu liefernde Tarif ergibt sich aus der Vertragsbestätigung des Lieferanten.
	1.3 Voraussetzung für die Belieferung der vom Kunden angegebenen Entnahmestelle ist ein Jahresstromverbrauch von unter 100.000 kWh.

	2 Vertragsschluss, Lieferbeginn
	2.1 Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen, Formularen etc. ist freibleibend. Maßgeblich sind die bei Vertragsschluss geltenden Preise.
	2.2 Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen ...

	3 Bedarfsdeckung, Befreiung von der Leistungspflicht
	3.1 Der Kunde ist für die Dauer des Vertrages verpflichtet, seinen gesamten leitungsgebundenen Elektrizitätsbedarf aus den Elektrizitätslieferungen des Lieferanten zu decken.
	3.2 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den ...

	4 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten, Mitteilungspflichten
	Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind dem Lieferanten mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern.

	5 Messung, Zutrittsrecht, Abschlagszahlungen, Abrechnung, Anteilige Preisberechnung
	5.1 Die Menge der vom Lieferanten gelieferten Elektrizität wird durch die Messeinrichtungen nach § 21b EnWG festgestellt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber, Messdienstleister, Netzbetreiber, Lieferanten oder auf Verlange...
	5.2 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten, des Messstellenbetreibers  oder des Netzbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Er...
	5.3 Der Lieferant kann vom Kunden monatlich Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Verbrauchs nach billigem Ermessen, in der Regel auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen z...
	5.4 Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraumes, der zwölf Monate nicht wesentlich überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Beliefer...
	5.5 Der Lieferant ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes bzw. der V...
	5.6 Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z.B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwe...
	5.7 Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitraumes, so erfolgt die Anpassung des Grundpreises monatsgenau, die Arbeitspreise werden mengenanteilig berechnet. Die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können ents...

	6 Zahlung, Verzug
	6.1 Rechnungen und Abschläge werden zu dem von dem Lieferanten angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig und sind ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrag oder per Überwe...
	6.2 Bei Zahlungsverzug stellt der Lieferant, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 21 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist ...
	6.3 Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

	7 Vorauszahlung
	7.1 Der Lieferant ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch des Kunden in angemessener Höhe Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ganz oder ...
	7.2 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.

	8 Sicherheitsleistung
	8.1 Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach Ziffer 7 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der Lieferant in angemessener Höhe Sicherheit verlangen.
	8.2 Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB verzinst.
	8.3 Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis nach, so kann der Lieferant die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinz...
	8.4 Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann.

	9 Preise und Preisanpassungen, Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen
	9.1 Der Preis setzt sich aus Grund- und Arbeitspreis zusammen. Er enthält den Energiepreis, die Kosten für Messstellenbetrieb und Messung sowie für die Abrechnung, die aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) folgenden Belastungen, das an den Netzbet...
	9.2 Die Preise nach Ziffer 9.1 sind Nettopreise. Zusätzlich fallen Stromsteuer (derzeit: 2,05 ct/kWh) sowie, auf diese Nettopreise und die Stromsteuer, Umsatzsteuer (derzeit: 19 %) in der jeweils geltenden Höhe an. Ändern sich diese Steuersätze, änder...
	9.3 Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, kann der Lieferant hieraus entstehende Mehrkosten an den Kunden weiterberechnen. Dies gilt nicht, soweit die Mehrk...
	9.4 Ziffer 9.3 gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer nach Ziffer 9.3 weitergegebenen Steuer oder Abgabe ändert; bei einem Wegfall oder einer Absenkung ist der Lieferant zu einer Weitergabe verpflichtet.
	9.5 Ziffer 9.3 und Ziffer 9.4 gelten entsprechend, falls auf die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss eine hoheitlich auferlegte, allgemein verbindliche Belastung (d.h. keine Bußgelder o.ä.) entfällt, soweit di...
	9.6 Der Lieferant ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 9.1 – mit Ausnahme der gesondert nach Ziffer 9.2 an den Kunden weitergegebenen Strom- und Umsatzsteuer – nach billigem Ermessen der Entwicklung der Kosten anzupassen, die für die Preisberechnu...
	9.7 Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde telefonisch unter Tel. (02961) 794–400 oder im Internet unter www.stadtwerke-brilon.de.

	10 Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen
	10.1 Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z.B. EnWG, StromGVV, StromNZV, MessZV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen der Bun...
	10.2 Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform...

	11 Vertragslaufzeit, Kündigung
	11.1 Sofern der Kunde einen Tarif ohne Mindestvertragslaufzeit gewählt hat, läuft der Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Parteien mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.
	11.2 Hat der Kunde einen Tarif mit einer Mindestvertragslaufzeit gewählt, so kann der Vertrag von beiden Parteien erstmals zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit mit einer Frist von drei Monaten auf das Ende der Mindestvertragslaufzeit gekündigt werde...
	11.3 Abweichend von Ziffern 11.1 und 11.2 hat der Lieferant das Recht, den Vertrag mit einer Frist von zwei Monaten auf das Monatsende zu kündigen, wenn der voraussichtliche Jahresverbrauch 100.000 kWh übersteigt.
	11.4 Die Kündigung bedarf der Textform. Der Lieferant soll eine Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang der Kündigung in Textform bestätigen.

	12 Unterbrechung der Versorgung, Fristlose Kündigung
	12.1 Der Lieferant ist berechtigt, die Versorgung ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde den Vertragsbedingungen in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ...
	12.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mindestens 100,00 € inklusive Mahn- und Inkassokosten und unter Berücksichtigung etwaiger Vorauszahlungen nach Ziffer 7.1  oder geleisteter Sicherheiten nach Ziffer 8 ist der Lieferant ebenfalls b...
	12.3 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 21 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnun...
	12.4 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Voraussetzungen nach Ziffern 12.1 oder 12.2 wiederholt vorliegen. Bei wiederholt...

	13 Haftung
	13.1 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend ...
	13.2 Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und der Kunde dies wünscht.
	13.3 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde;...
	13.4 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertrags...
	13.5 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	14 Umzug, Vertragsübertragung
	14.1 Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem Umzug, unter Angabe der neuen Anschrift in Textform anzuzeigen.
	14.2 Der Lieferant wird den Kunden, sofern kein Fall nach Ziffer 14.3 vorliegt, an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzu...
	14.3 Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht.
	14.4 Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 14.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahm...
	14.5 Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung ist dem Kunden rechtzeitig zuvor mitzuteilen. Ist der...

	15 Vertragsstrafe
	15.1 Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbef...
	15.2 Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde...
	15.3 Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziffern 15.1 und 15.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betrage...

	16 Bonitätsauskunft
	17 Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten, Lieferantenwechsel
	17.1 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.
	17.2 Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Der Lieferant ist im Zuge des Lieferantenwechsels verpflichtet, dem neuen Lieferanten den Vorjahresverbrauch des Kunden mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht zu vertret...

	18 Streitbeilegungsverfahren
	18.1 Der Lieferant ist verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität der Leistungen des Lieferanten innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang der Beanstandung zu beantwor...
	18.2 Der Kunde ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie anzurufen, wenn der Lieferant seiner Beschwerde nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang abgeholfen hat. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach...
	18.3 Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den  Verbraucherservice der Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: (030) 22480-500, Telefax: (030) 22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.
	18.4 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum. Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren...

	19 Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...

	20 Kostenpauschalen
	Wiederaufnahme der Anschlussnutzung
	21 Schlussbestimmungen
	21.1 Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	21.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.


	AGB Strom_11_2019.pdf
	1 Anwendungsbereich
	1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Belieferung der vom Kunden angegebenen Entnahmestelle mit Strom außerhalb der Grund- und Ersatzversorgung im Rahmen eines Sondervertrags durch die Stadtwerke Brilon Energie GmbH, Keffelker Str. 27,...
	1.2 Der Kunde kann zwischen verschiedenen Tarifen wählen. Der vom Kunden gewählte und vom Lieferanten zu liefernde Tarif ergibt sich aus der Vertragsbestätigung des Lieferanten.
	1.3 Voraussetzung für die Belieferung der vom Kunden angegebenen Entnahmestelle ist ein Jahresstromverbrauch von unter 100.000 kWh.

	2 Vertragsschluss, Lieferbeginn
	2.1 Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen, Formularen etc. ist freibleibend. Maßgeblich sind die bei Vertragsschluss geltenden Preise.
	2.2 Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Voraussetzung für das Zustandekommen des Vertrages und den Beginn der Belieferung ist, dass der Lieferant die Bestätigung Ih...

	3 Bedarfsdeckung, Befreiung von der Leistungspflicht
	3.1 Der Kunde ist für die Dauer des Vertrages verpflichtet, seinen gesamten leitungsgebundenen Elektrizitätsbedarf aus den Elektrizitätslieferungen des Lieferanten zu decken.
	3.2 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den ...

	4 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten, Mitteilungspflichten
	Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind dem Lieferanten mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern.

	5 Messung, Zutrittsrecht, Abschlagszahlungen, Abrechnung, Anteilige Preisberechnung
	5.1 Die dem Kunden gelieferte Energie wird durch die Messeinrichtungen nach den Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes festgestellt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber, Messdienstleister, Netzbetreiber, Lieferanten oder...
	5.2 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten, des Messstellenbetreibers  oder des Netzbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Er...
	5.3 Der Lieferant verlangt vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen. Die Abschlagszahlungen berechnet der Lieferant auf Grundlage des für die Lieferstelle des Kunden zu erwartenden Jahresverbrauchs. Maßgeblich ist dabei der vom jeweiligen örtlichen Ne...
	5.4 Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraumes, der zwölf Monate nicht wesentlich überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Beliefer...
	5.5 Der Lieferant ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Abs. 3 des Eichgesetzes bzw. der ...
	5.6 Sollte an der Abnahmestelle ein intelligentes oder modernes Messsystem im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes installiert werden, sind die eventuell daraus resultierenden höheren Nutzungsentgelte vom Kunden zu tragen.
	5.7 Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z.B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwe...
	5.8 Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitraumes, so erfolgt die Anpassung des Grundpreises monatsgenau, die Arbeitspreise werden mengenanteilig berechnet. Die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können ents...

	6 Zahlung, Verzug
	6.1 Rechnungen und Abschläge werden zu dem von dem Lieferanten angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig und sind ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrag oder per Überwe...
	6.2 Bei Zahlungsverzug stellt der Lieferant, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 20 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist ...
	6.3 Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

	7 Vorauszahlung
	7.1 Der Lieferant ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch des Kunden in angemessener Höhe Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ganz oder ...
	7.2 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.

	8 Sicherheitsleistung
	8.1 Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach Ziffer 7 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der Lieferant in angemessener Höhe Sicherheit verlangen.
	8.2 Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB verzinst.
	8.3 Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis nach, so kann der Lieferant die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinz...
	8.4 Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann.

	9 Preise und Preisanpassungen, Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen
	9.1 Der Preis setzt sich aus Grund- und Arbeitspreis zusammen. Er enthält den Energiepreis, die Kosten für Messstellenbetrieb und Messung sowie für die Abrechnung, die aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) folgenden Belastungen, das an den Netzbet...
	9.2 Die Preise nach Ziffer 9.1 sind Nettopreise. Zusätzlich fallen Stromsteuer (derzeit: 2,05 ct/kWh) sowie, auf diese Nettopreise und die Stromsteuer, Umsatzsteuer (derzeit: 19 %) in der jeweils geltenden Höhe an. Ändern sich diese Steuersätze, änder...
	9.3 Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, kann der Lieferant hieraus entstehende Mehrkosten an den Kunden weiterberechnen. Dies gilt nicht, soweit die Mehrk...
	9.4 Ziffer 9.3 gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer nach Ziffer 9.3 weitergegebenen Steuer oder Abgabe ändert; bei einem Wegfall oder einer Absenkung ist der Lieferant zu einer Weitergabe verpflichtet.
	9.5 Ziffer 9.3 und Ziffer 9.4 gelten entsprechend, falls auf die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss eine hoheitlich auferlegte, allgemein verbindliche Belastung (d.h. keine Bußgelder o.ä.) entfällt, soweit di...
	9.6 Der Lieferant ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 9.1 – mit Ausnahme der gesondert nach Ziffer 9.2 an den Kunden weitergegebenen Strom- und Umsatzsteuer – nach billigem Ermessen der Entwicklung der Kosten anzupassen, die für die Preisberechnu...
	9.7 Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde telefonisch unter Tel. (02961) 9886 0 oder im Internet unter www.stadtwerke-brilon.de.

	10 Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen
	10.1 Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z.B. EnWG, StromGVV, StromNZV, MessZV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen der Bun...
	10.2 Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform...

	11 Vertragslaufzeit, Kündigung
	11.1 Sofern der Kunde einen Tarif ohne Mindestvertragslaufzeit gewählt hat, läuft der Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Parteien mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.
	11.2 Hat der Kunde einen Tarif mit einer Mindestvertragslaufzeit gewählt, so kann der Vertrag von beiden Parteien erstmals zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit mit einer Frist von drei Monaten auf das Ende der Mindestvertragslaufzeit gekündigt werde...
	11.3 Abweichend von Ziffern 11.1 und 11.2 hat der Lieferant das Recht, den Vertrag mit einer Frist von zwei Monaten auf das Monatsende zu kündigen, wenn der voraussichtliche Jahresverbrauch 100.000 kWh übersteigt.
	11.4 Die Kündigung bedarf der Textform. Der Lieferant soll eine Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang der Kündigung in Textform bestätigen.

	12 Unterbrechung der Versorgung, Fristlose Kündigung
	12.1 Der Lieferant ist berechtigt, die Versorgung ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde den Vertragsbedingungen in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ...
	12.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mindestens 100,00 € inklusive Mahn- und Inkassokosten und unter Berücksichtigung etwaiger Vorauszahlungen nach Ziffer 7.1  oder geleisteter Sicherheiten nach Ziffer 8 ist der Lieferant ebenfalls b...
	12.3 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 20 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnun...
	12.4 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Voraussetzungen nach Ziffern 12.1 oder 12.2 wiederholt vorliegen. Bei wiederholt...

	13 Haftung
	13.1 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend ...
	13.2 Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und der Kunde dies wünscht.
	13.3 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde;...
	13.4 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertrags...
	13.5 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	14 Umzug, Vertragsübertragung
	14.1 Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug 14 Tage vor dem Umzugstermin in Textform, unter Angabe der neuen Anschrift bekannt zu geben. Erfolgt diese Mitteilung verspätet, meldet der Lieferant die Entnahmestelle zum nächstmöglichen Z...
	14.2 Der Lieferant wird den Kunden, sofern kein Fall nach Ziffer 14.3 vorliegt, an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzu...
	14.3 Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht.
	14.4 Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 14.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahm...
	14.5 Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung ist dem Kunden rechtzeitig zuvor mitzuteilen. Ist der...

	15 Vertragsstrafe
	15.1 Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbef...
	15.2 Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde...
	15.3 Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziffern 15.1 und 15.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betrage...

	16 Bonitätsauskunft
	17 Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten, Lieferantenwechsel
	17.1 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.
	17.2 Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Der Lieferant ist im Zuge des Lieferantenwechsels verpflichtet, dem neuen Lieferanten den Vorjahresverbrauch des Kunden mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht zu vertret...

	18 Streitbeilegungsverfahren
	18.1 Der Lieferant ist verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität der Leistungen des Lieferanten innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang der Beanstandung zu beantwor...
	18.2 Der Kunde ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie anzurufen, wenn der Lieferant seiner Beschwerde nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang abgeholfen hat. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach...
	18.3 Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den  Verbraucherservice der Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: (030) 22480-500, Telefax: (030) 22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.
	18.4 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum. Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren...

	19 Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...

	20 Kostenpauschalen
	21 Schlussbestimmungen
	21.1 Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	21.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.
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	1 Anwendungsbereich
	1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die Belieferung der vom Kunden angegebenen Entnahmestelle mit Strom außerhalb der Grund- und Ersatzversorgung im Rahmen eines Sondervertrags durch die Stadtwerke Brilon Energie GmbH, Keffelker Str. 27,...
	1.2 Der Kunde kann zwischen verschiedenen Tarifen wählen. Der vom Kunden gewählte und vom Lieferanten zu liefernde Tarif ergibt sich aus der Vertragsbestätigung des Lieferanten.
	1.3 Voraussetzung für die Belieferung der vom Kunden angegebenen Entnahmestelle ist ein Jahresstromverbrauch von unter 100.000 kWh.

	2 Vertragsschluss, Lieferbeginn
	2.1 Das Angebot des Lieferanten in Prospekten, Anzeigen, Formularen etc. ist freibleibend. Maßgeblich sind die bei Vertragsschluss geltenden Preise.
	2.2 Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Voraussetzung für das Zustandekommen des Vertrages und den Beginn der Belieferung ist, dass der Lieferant die Bestätigung Ih...

	3 Bedarfsdeckung, Befreiung von der Leistungspflicht
	3.1 Der Kunde ist für die Dauer des Vertrages verpflichtet, seinen gesamten leitungsgebundenen Elektrizitätsbedarf aus den Elektrizitätslieferungen des Lieferanten zu decken.
	3.2 Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den ...

	4 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten, Mitteilungspflichten
	Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind dem Lieferanten mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern.

	5 Messung, Zutrittsrecht, Abschlagszahlungen, Abrechnung, Anteilige Preisberechnung
	5.1 Die dem Kunden gelieferte Energie wird durch die Messeinrichtungen nach den Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes festgestellt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber, Messdienstleister, Netzbetreiber, Lieferanten oder...
	5.2 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten, des Messstellenbetreibers  oder des Netzbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Er...
	5.3 Der Lieferant verlangt vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen. Die Abschlagszahlungen berechnet der Lieferant auf Grundlage des für die Lieferstelle des Kunden zu erwartenden Jahresverbrauchs. Maßgeblich ist dabei der vom jeweiligen örtlichen Ne...
	5.4 Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraumes, der zwölf Monate nicht wesentlich überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Beliefer...
	5.5 Der Lieferant ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Abs. 3 des Eichgesetzes bzw. der ...
	5.6 Sollte an der Abnahmestelle ein intelligentes oder modernes Messsystem im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes installiert werden, sind die eventuell daraus resultierenden höheren Nutzungsentgelte vom Kunden zu tragen.
	5.7 Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z.B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwe...
	5.8 Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitraumes, so erfolgt die Anpassung des Grundpreises monatsgenau, die Arbeitspreise werden mengenanteilig berechnet. Die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können ents...

	6 Zahlung, Verzug
	6.1 Rechnungen und Abschläge werden zu dem von dem Lieferanten angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig und sind ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrag oder per Überwe...
	6.2 Bei Zahlungsverzug stellt der Lieferant, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 20 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist ...
	6.3 Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

	7 Vorauszahlung
	7.1 Der Lieferant ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch des Kunden in angemessener Höhe Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ganz oder ...
	7.2 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.

	8 Sicherheitsleistung
	8.1 Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach Ziffer 7 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der Lieferant in angemessener Höhe Sicherheit verlangen.
	8.2 Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB verzinst.
	8.3 Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis nach, so kann der Lieferant die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinz...
	8.4 Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann.

	9 Preise und Preisanpassungen, Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen
	9.1 Der Preis setzt sich aus Grund- und Arbeitspreis zusammen. Er enthält den Energiepreis sowie die Kosten für die Abrechnung, die aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) folgenden Belastungen, das an den Netzbetreiber abzuführende Netznutzungsentg...
	9.2 Zusätzlich zahlt der Kunde das Entgelt für den Messstellenbetrieb in der jeweils vom Netzbetreiber bzw. grundzuständigen Messstellenbetreiber auf seiner Internetseite veröffentlichten Höhe. Der Lieferant ist berechtigt, mit dem grundzuständigen Me...
	9.3 Die Preise nach Ziffer 9.1 sind Nettopreise. Zusätzlich fallen Stromsteuer (derzeit: 2,05 ct/kWh) sowie, auf diese Nettopreise und die Stromsteuer, Umsatzsteuer (derzeit: 19 %) in der jeweils geltenden Höhe an. Ändern sich diese Steuersätze, änder...
	9.4 Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, kann der Lieferant hieraus entstehende Mehrkosten an den Kunden weiterberechnen. Dies gilt nicht, soweit die Mehrk...
	9.5 Ziffer 9.3 gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer nach Ziffer 9.3 weitergegebenen Steuer oder Abgabe ändert; bei einem Wegfall oder einer Absenkung ist der Lieferant zu einer Weitergabe verpflichtet.
	9.6 Ziffer 9.3 und Ziffer 9.4 gelten entsprechend, falls auf die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss eine hoheitlich auferlegte, allgemein verbindliche Belastung (beispielsweise eine CO2-Bepreisung oder eine C...
	9.7 Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis  Ziffer 9.1 – nicht hingegen den gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden weitergebenen Preisbestandteil nach Ziffer 9.2 sowie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und...
	9.8 Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde telefonisch unter Tel. (02961) 9886 0 oder im Internet unter www.stadtwerke-brilon.de.

	10 Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen
	10.1 Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z.B. EnWG, StromGVV, StromNZV, MessZV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen der Bun...
	10.2 Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform...

	11 Vertragslaufzeit, Kündigung
	11.1 Sofern der Kunde einen Tarif ohne Mindestvertragslaufzeit gewählt hat, läuft der Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Parteien mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.
	11.2 Hat der Kunde einen Tarif mit einer Mindestvertragslaufzeit gewählt, so kann der Vertrag von beiden Parteien erstmals zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit mit einer Frist von drei Monaten auf das Ende der Mindestvertragslaufzeit gekündigt werde...
	11.3 Abweichend von Ziffern 11.1 und 11.2 hat der Lieferant das Recht, den Vertrag mit einer Frist von zwei Monaten auf das Monatsende zu kündigen, wenn der voraussichtliche Jahresverbrauch 100.000 kWh übersteigt.
	11.4 Die Kündigung bedarf der Textform. Der Lieferant soll eine Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang der Kündigung in Textform bestätigen.

	12 Unterbrechung der Versorgung, Fristlose Kündigung
	12.1 Der Lieferant ist berechtigt, die Versorgung ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde den Vertragsbedingungen in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ...
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	13.1 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend ...
	13.2 Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und der Kunde dies wünscht.
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	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...
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	5.5 Der Lieferant ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Abs. 3 des Eichgesetzes bzw. der ...
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	9.4 Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, kann der Lieferant hieraus entstehende Mehrkosten an den Kunden weiterberechnen. Dies gilt nicht, soweit die Mehrk...
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	9.7 Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis  Ziffer 9.1 – nicht hingegen den gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden weitergebenen Preisbestandteil nach Ziffer 9.2 sowie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und...
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	11.1 Sofern der Kunde einen Tarif ohne Mindestvertragslaufzeit gewählt hat, läuft der Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Parteien mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.
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	13.1 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend ...
	13.2 Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und der Kunde dies wünscht.
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	Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind dem Lieferanten mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern.

	5 Messung, Zutrittsrecht, Abschlagszahlungen, Abrechnung, Anteilige Preisberechnung
	5.1 Die dem Kunden gelieferte Energie wird durch die Messeinrichtungen nach den Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes festgestellt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber, Messdienstleister, Netzbetreiber, Lieferanten oder...
	5.2 Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten, des Messstellenbetreibers  oder des Netzbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Er...
	5.3 Der Lieferant verlangt vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen. Die Abschlagszahlungen berechnet der Lieferant auf Grundlage des für die Lieferstelle des Kunden zu erwartenden Jahresverbrauchs. Maßgeblich ist dabei der vom jeweiligen örtlichen Ne...
	5.4 Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraumes, der zwölf Monate nicht wesentlich überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Beliefer...
	5.5 Der Lieferant ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 40 Abs. 3 des Eichgesetzes bzw. der ...
	5.6 Sollte an der Abnahmestelle ein intelligentes oder modernes Messsystem im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes installiert werden, sind die eventuell daraus resultierenden höheren Nutzungsentgelte vom Kunden zu tragen.
	5.7 Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt (wie z.B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messwe...
	5.8 Ändern sich die vertraglichen Preise während des Abrechnungszeitraumes, so erfolgt die Anpassung des Grundpreises monatsgenau, die Arbeitspreise werden mengenanteilig berechnet. Die nach der Preisänderung anfallenden Abschlagszahlungen können ents...

	6 Zahlung, Verzug
	6.1 Rechnungen und Abschläge werden zu dem von dem Lieferanten angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig und sind ohne Abzug im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrag oder per Überwe...
	6.2 Bei Zahlungsverzug stellt der Lieferant, wenn er erneut zur Zahlung auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 20 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist ...
	6.3 Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden.

	7 Vorauszahlung
	7.1 Der Lieferant ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch des Kunden in angemessener Höhe Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalls Grund zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen ganz oder ...
	7.2 Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden einen Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.

	8 Sicherheitsleistung
	8.1 Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach Ziffer 7 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der Lieferant in angemessener Höhe Sicherheit verlangen.
	8.2 Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB verzinst.
	8.3 Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht unverzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis nach, so kann der Lieferant die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung hinz...
	8.4 Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr verlangt werden kann.

	9 Preise und Preisanpassungen, Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen
	9.1 Der Preis setzt sich aus Grund- und Arbeitspreis zusammen. Er enthält den Energiepreis sowie die Kosten für die Abrechnung, die aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) folgenden Belastungen, das an den Netzbetreiber abzuführende Netznutzungsentg...
	9.2 Zusätzlich zahlt der Kunde das Entgelt für den Messstellenbetrieb in der jeweils vom Netzbetreiber bzw. grundzuständigen Messstellenbetreiber auf seiner Internetseite veröffentlichten Höhe. Der Lieferant ist berechtigt, mit dem grundzuständigen Me...
	9.3 Die Preise nach Ziffer 9.1 sind Nettopreise. Zusätzlich fallen Strom-steuer (derzeit: 2,05 ct/kWh) sowie, auf diese Nettopreise und die Strom-steuer, Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Ändern sich diese Steuersätze, ändern sich die Bru...
	9.4 Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen Steuern oder Abgaben belegt, kann der Lieferant hieraus entstehende Mehrkosten an den Kunden weiterberechnen. Dies gilt nicht, soweit die Mehrk...
	9.5 Ziffer 9.3 gilt entsprechend, falls sich die Höhe einer nach Ziffer 9.3 weitergegebenen Steuer oder Abgabe ändert; bei einem Wegfall oder einer Absenkung ist der Lieferant zu einer Weitergabe verpflichtet.
	9.6 Ziffer 9.3 und Ziffer 9.4 gelten entsprechend, falls auf die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss eine hoheitlich auferlegte, allgemein verbindliche Belastung (beispielsweise eine CO2-Bepreisung oder eine C...
	9.7 Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis  Ziffer 9.1 – nicht hingegen den gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden weitergebenen Preisbestandteil nach Ziffer 9.2 sowie etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und...
	9.8 Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde telefonisch unter Tel. (02961) 9886 0 oder im Internet unter www.stadtwerke-brilon.de.

	10 Änderungen des Vertrages und dieser Bedingungen
	10.1 Die Regelungen des Vertrages und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z.B. EnWG, StromGVV, StromNZV, MessZV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Entscheidungen der Bun...
	10.2 Anpassungen des Vertrages und dieser Bedingungen nach dieser Ziffer sind nur zum Monatsersten möglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anpassung spätestens sechs Wochen vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform...

	11 Vertragslaufzeit, Kündigung
	11.1 Sofern der Kunde einen Tarif ohne Mindestvertragslaufzeit gewählt hat, läuft der Vertrag auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Parteien mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.
	11.2 Hat der Kunde einen Tarif mit einer Mindestvertragslaufzeit gewählt, so kann der Vertrag von beiden Parteien erstmals zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit mit einer Frist von drei Monaten auf das Ende der Mindestvertragslaufzeit gekündigt werde...
	11.3 Abweichend von Ziffern 11.1 und 11.2 hat der Lieferant das Recht, den Vertrag mit einer Frist von zwei Monaten auf das Monatsende zu kündigen, wenn der voraussichtliche Jahresverbrauch 100.000 kWh übersteigt.
	11.4 Die Kündigung bedarf der Textform. Der Lieferant soll eine Kündigung des Kunden unverzüglich nach Eingang der Kündigung in Textform bestätigen.

	12 Unterbrechung der Versorgung, Fristlose Kündigung
	12.1 Der Lieferant ist berechtigt, die Versorgung ohne vorherige Androhung durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde den Vertragsbedingungen in nicht unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ...
	12.2 Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mindestens 100,00 € inklusive Mahn- und Inkassokosten und unter Berücksichtigung etwaiger Vorauszahlungen nach Ziffer 7.1  oder geleisteter Sicherheiten nach Ziffer 8 ist der Lieferant ebenfalls b...
	12.3 Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 20 in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnun...
	12.4 Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Voraussetzungen nach Ziffern 12.1 oder 12.2 wiederholt vorliegen. Bei wiederholt...

	13 Haftung
	13.1 Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend ...
	13.2 Der Lieferant wird unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können und der Kunde dies wünscht.
	13.3 In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde;...
	13.4 Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertrags...
	13.5 Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	14 Umzug, Vertragsübertragung
	14.1 Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug 14 Tage vor dem Umzugstermin in Textform, unter Angabe der neuen Anschrift bekannt zu geben. Erfolgt diese Mitteilung verspätet, meldet der Lieferant die Entnahmestelle zum nächstmöglichen Z...
	14.2 Der Lieferant wird den Kunden, sofern kein Fall nach Ziffer 14.3 vorliegt, an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrages weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umzu...
	14.3 Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht.
	14.4 Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 14.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahm...
	14.5 Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung ist dem Kunden rechtzeitig zuvor mitzuteilen. Ist der...

	15 Vertragsstrafe
	15.1 Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbef...
	15.2 Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde...
	15.3 Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziffern 15.1 und 15.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betrage...

	16 Bonitätsauskunft
	17 Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten, Lieferantenwechsel
	17.1 Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.
	17.2 Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Der Lieferant ist im Zuge des Lieferantenwechsels verpflichtet, dem neuen Lieferanten den Vorjahresverbrauch des Kunden mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen, die er nicht zu vertret...

	18 Streitbeilegungsverfahren
	18.1 Der Lieferant ist verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität der Leistungen des Lieferanten innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang der Beanstandung zu beantwor...
	18.2 Der Kunde ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie anzurufen, wenn der Lieferant seiner Beschwerde nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang abgeholfen hat. Das Recht der Beteiligten, die Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach...
	18.3 Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den  Verbraucherservice der Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: (030) 22480-500, Telefax: (030) 22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.
	18.4 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum. Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren...

	19 Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...

	20 Kostenpauschalen
	21 Schlussbestimmungen
	21.1 Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	21.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.

	Wiederaufnahme der Anschlussnutzung

	AGB Strom 11_2020.pdf
	1. 1. Vertragsschluss / Lieferbeginn
	Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Lief...

	2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht / Erzeugungsanlagen
	2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikationsnu...
	2.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglic...
	2.3. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere...
	2.4. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schade...
	2.5. Der Kunde hat den Lieferanten vier Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen zum Eigenverbrauch in Textform über die Anlage(n) und deren Leistung zu informieren.

	3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung
	3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber oder Lieferante...
	3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preisli...
	3.3. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen zwölf Monate oder, sofern eine solche Berechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlic...
	3.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der zwölf Monate nicht wesentlich überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Beliefer...
	3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachpr...
	3.6. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messw...
	3.7. Sollte an der Abnahmestelle ein intelligentes oder modernes Messsystem im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes installiert werden, sind die eventuell daraus resultierenden höheren Nutzungsentgelte vom Kunden zu tragen.
	3.8. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraums, so rechnet der Lieferant geänderte verbrauchsunabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung geänderter verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach Zi...

	4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Kosten eines Beauftragten / Aufrechnung
	4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig und im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftra...
	4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf, stellt er dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Zif...
	4.3. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Er...

	5. Vorauszahlung
	5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wi...
	5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ...
	5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Ziffer 3.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so ...
	5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorkassesystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

	6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	6.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.
	6.2. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis in der sich aus den Preisangaben im Auftragsformular ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Ta...
	6.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten ...
	6.4. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Preisangaben im Auftragsformular.
	6.5. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziffern 6.3 und 6.4 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	6.6. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die gesondert in der jeweils geltenden H...
	6.7. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 02961-9886-0 oder im Internet unter www.stadtwerke-brilon.de.

	7. Änderungen des Vertrags und dieser Bedingungen
	Die Regelungen des Vertrags und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, Grundversorgungsverordnung, Netzzugangsverordnung, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterl...

	8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung / Sonderkündigungsrecht bei Einbau intelligentes Messsystem
	8.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder ...
	8.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mind. € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu las...
	8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 15 in Rechnung. Dies gilt nicht für Außensperrungen, die K...
	8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle e...
	8.5. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend des Punkts „Konditionen – Vertragslaufzeit“ des Auftragsformulars, bei einem bevorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems mit einer Frist von zwei Monaten auf den angekündigten Ze...

	9. Haftung
	9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu mach...
	9.2. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
	9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde;...
	9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsv...
	9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	10. Umzug / Übertragung des Vertrags
	10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zählernummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens zehn Werktage vor...
	10.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziffer 9.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrags weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umz...
	10.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem K...
	10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 9.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahm...
	10.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen v...

	11. Vertragsstrafe
	11.1. Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugte...
	11.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde...
	11.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziffern 10.1 und 10.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betrag...

	12.  Datenschutz
	13. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	13.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.
	13.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen...

	14. Streitbeilegungsverfahren
	14.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbrau...
	14.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht ...
	14.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69,  E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,  Homepage: www.schlichtungss...
	Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500, Telefax: 030/22480-323,  E-Mail: ...
	14.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie In...

	15. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...

	16. Kostenpauschalen
	Mahnkosten pro Mahnschreiben des Lieferanten (Ziffer 3.2) € 3,50
	Unterbrechung der Anschlussnutzung (ohne Außensperrung) (Ziffer 7.3)    € 50,00
	Wiederaufnahme der Anschlussnutzung (Ziffer 7.3)
	-  während der vom Netzbetreiber veröffentlichten     Geschäftszeit   € 50,00/€ 58,00
	Kosten für unberechtigte Zutrittsverweigerung (Ziffer 2.2) € 25,50/€ 29,58

	17. Schlussbestimmungen
	17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	17.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.


	AGB Strom 09_2021.pdf
	1. 1. Vertragsschluss / Lieferbeginn
	Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Lief...

	2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht / Erzeugungsanlagen
	2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikationsnu...
	2.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglic...
	2.3. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere...
	2.4. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schade...
	2.5. Der Kunde hat den Lieferanten vier Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen zum Eigenverbrauch in Textform über die Anlage(n) und deren Leistung zu informieren.

	3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung
	3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber oder Lieferante...
	3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preisli...
	3.3. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen zwölf Monate oder, sofern eine solche Berechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlic...
	3.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der zwölf Monate nicht wesentlich überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Beliefer...
	3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachpr...
	3.6. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messw...
	3.7. Sollte an der Abnahmestelle ein intelligentes oder modernes Messsystem im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes installiert werden, sind die eventuell daraus resultierenden höheren Nutzungsentgelte vom Kunden zu tragen.
	3.8. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraums, so rechnet der Lieferant geänderte verbrauchsunabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung geänderter verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach Zi...

	4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Kosten eines Beauftragten / Aufrechnung
	4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig und im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftra...
	4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf, stellt er dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Zif...
	4.3. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Er...

	5. Vorauszahlung
	5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wi...
	5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ...
	5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Ziffer 3.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so ...
	5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorkassesystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

	6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	6.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.
	6.2. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis in der sich aus den Preisangaben im Auftragsformular ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Ta...
	6.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten ...
	6.4. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Preisangaben im Auftragsformular.
	6.5. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziffern 6.3 und 6.4 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	6.6. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die gesondert in der jeweils geltenden H...
	6.7. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 02961-9886-0 oder im Internet unter www.stadtwerke-brilon.de.

	7. Änderungen des Vertrags und dieser Bedingungen
	Die Regelungen des Vertrags und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, Grundversorgungsverordnung, Netzzugangsverordnung, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterl...

	8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung / Sonderkündigungsrecht bei Einbau intelligentes Messsystem
	8.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder ...
	8.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mind. € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu las...
	8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 15 in Rechnung. Dies gilt nicht für Außensperrungen, die K...
	8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle e...
	8.5. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend des Punkts „Konditionen – Vertragslaufzeit“ des Auftragsformulars, bei einem bevorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems mit einer Frist von zwei Monaten auf den angekündigten Ze...

	9. Haftung
	9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu mach...
	9.2. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
	9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde;...
	9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsv...
	9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	10. Umzug / Übertragung des Vertrags
	10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zählernummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens zehn Werktage vor...
	10.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziffer 9.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrags weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umz...
	10.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem K...
	10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 9.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahm...
	10.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen v...

	11. Vertragsstrafe
	11.1. Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugte...
	11.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde...
	11.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziffern 10.1 und 10.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betrag...

	12.  Datenschutz
	13. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	13.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.
	13.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen...

	14. Streitbeilegungsverfahren
	14.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbrau...
	14.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht ...
	14.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69,  E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,  Homepage: www.schlichtungss...
	Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500, Telefax: 030/22480-323,  E-Mail: ...
	14.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie In...

	15. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...

	16. Kostenpauschalen
	Mahnkosten pro Mahnschreiben des Lieferanten (Ziffer 3.2) € 3,50
	Unterbrechung der Anschlussnutzung (ohne Außensperrung) (Ziffer 7.3)    € 50,00
	Wiederaufnahme der Anschlussnutzung (Ziffer 7.3)
	-  während der vom Netzbetreiber veröffentlichten     Geschäftszeit   € 50,00/€ 59,50
	Kosten für unberechtigte Zutrittsverweigerung (Ziffer 2.2) € 25,50/€ 30,35

	17. Schlussbestimmungen
	17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	17.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.
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	1. 1. Vertragsschluss / Lieferbeginn
	Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Lie...

	2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht / Erzeugungsanlagen
	2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikationsnu...
	2.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglic...
	2.3. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere...
	2.4. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schade...
	2.5. Der Kunde hat den Lieferanten vier Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen zum Eigenverbrauch in Textform über die Anlage(n) und deren Leistung zu informieren.

	3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung
	3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber oder Lieferante...
	3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preisli...
	3.3. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen zwölf Monate oder, sofern eine solche Berechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlic...
	3.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der zwölf Monate nicht wesentlich überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Beliefer...
	3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachpr...
	3.6. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messw...
	3.7. Sollte an der Abnahmestelle ein intelligentes oder modernes Messsystem im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes installiert werden, sind die eventuell daraus resultierenden höheren Nutzungsentgelte vom Kunden zu tragen.
	3.8. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraums, so rechnet der Lieferant geänderte verbrauchsunabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung geänderter verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach Zi...

	4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Kosten eines Beauftragten / Aufrechnung
	4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig und im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftra...
	4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf, stellt er dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Zif...
	4.3. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Er...

	5. Vorauszahlung
	5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wi...
	5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ...
	5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Ziffer 3.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so ...
	5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorkassesystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

	6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	6.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.
	6.2. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis in der sich aus den Preisangaben im Auftragsformular ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Ta...
	6.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten ...
	6.4. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Preisangaben im Auftragsformular.
	6.5. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziffern 6.3 und 6.4 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	6.6. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die gesondert in der jeweils geltenden H...
	6.7. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 02961-9886-0 oder im Internet unter www.stadtwerke-brilon.de.

	7. Änderungen des Vertrags und dieser Bedingungen
	Die Regelungen des Vertrags und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, Grundversorgungsverordnung, Netzzugangsverordnung, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterl...

	8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung / Sonderkündigungsrecht bei Einbau intelligentes Messsystem
	8.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder ...
	8.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mind. € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu las...
	8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 15 in Rechnung. Dies gilt nicht für Außensperrungen, die K...
	8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle e...
	8.5. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend des Punkts „Konditionen – Vertragslaufzeit“ des Auftragsformulars, bei einem bevorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems mit einer Frist von zwei Monaten auf den angekündigten Ze...

	9. Haftung
	9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu mach...
	9.2. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
	9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde;...
	9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsv...
	9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	10. Umzug / Übertragung des Vertrags
	10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zählernummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens zehn Werktage vor...
	10.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziffer 9.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrags weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umz...
	10.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem K...
	10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 9.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahm...
	10.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen v...

	11. Vertragsstrafe
	11.1. Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugte...
	11.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde...
	11.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziffern 10.1 und 10.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betrag...

	12.  Datenschutz
	13. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	13.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.
	13.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen...

	14. Streitbeilegungsverfahren
	14.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbrau...
	14.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht ...
	14.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69,  E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,  Homepage: www.schlichtungss...
	Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500, Telefax: 030/22480-323,  E-Mail: ...
	14.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie In...

	15. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...

	16. Kostenpauschalen
	Mahnkosten pro Mahnschreiben des Lieferanten (Ziffer 3.2) € 3,50
	Unterbrechung der Anschlussnutzung (ohne Außensperrung) (Ziffer 7.3)    € 50,00
	Wiederaufnahme der Anschlussnutzung (Ziffer 7.3)
	-  während der vom Netzbetreiber veröffentlichten     Geschäftszeit   € 50,00/€ 59,50
	Kosten für unberechtigte Zutrittsverweigerung (Ziffer 2.2) € 25,50/€ 30,35

	17. Schlussbestimmungen
	17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	17.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.


	AGB Strom 03_2022.pdf
	1. 1. Vertragsschluss / Lieferbeginn
	Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Lie...

	2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht / Erzeugungsanlagen
	2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikationsnu...
	2.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglic...
	2.3. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere...
	2.4. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schade...
	2.5. Der Kunde hat den Lieferanten vier Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen zum Eigenverbrauch in Textform über die Anlage(n) und deren Leistung zu informieren.

	3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung
	3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber oder Lieferante...
	3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preisli...
	3.3. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen zwölf Monate oder, sofern eine solche Berechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlic...
	3.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der zwölf Monate nicht überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter A...
	3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachpr...
	3.6. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messw...
	3.7. Sollte an der Abnahmestelle ein intelligentes oder modernes Messsystem im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes installiert werden, sind die eventuell daraus resultierenden höheren Nutzungsentgelte vom Kunden zu tragen.
	3.8. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraums, so rechnet der Lieferant geänderte verbrauchsunabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung geänderter verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach Zi...

	4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Kosten eines Beauftragten / Aufrechnung
	4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig und im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftra...
	4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf, stellt er dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Zif...
	4.3. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Er...

	5. Vorauszahlung
	5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wi...
	5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ...
	5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Ziffer 3.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so ...
	5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorkassesystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

	6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	6.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.
	6.2. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis in der sich aus den Preisangaben im Auftragsformular ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Ta...
	6.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten ...
	6.4. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Preisangaben im Auftragsformular.
	6.5. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziffern 6.3 und 6.4 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	6.6. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die gesondert in der jeweils geltenden H...
	6.7. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 02961-9886-0 oder im Internet unter www.stadtwerke-brilon.de.

	7. Änderungen des Vertrags und dieser Bedingungen
	Die Regelungen des Vertrags und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, Grundversorgungsverordnung, Netzzugangsverordnung, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterl...

	8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung / Sonderkündigungsrecht bei Einbau intelligentes Messsystem
	8.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder ...
	8.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mind. € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu las...
	8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 16 in Rechnung. Dies gilt nicht für Außensperrungen, die K...
	8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle e...
	8.5. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend des Punkts „Konditionen – Vertragslaufzeit“ des Auftragsformulars, bei einem bevorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems mit einer Frist von zwei Monaten auf den angekündigten Ze...

	9. Haftung
	9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu mach...
	9.2. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
	9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde;...
	9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsv...
	9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	10. Umzug / Übertragung des Vertrags
	10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zählernummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens 6 Wochen vor dem ...
	10.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziffer 9.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrags weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umz...
	10.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem K...
	10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 9.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahm...
	10.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen v...

	11. Vertragsstrafe
	11.1. Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugte...
	11.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde...
	11.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziffern 11.1 und 11.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betrag...

	12.  Datenschutz
	13. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	13.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.
	13.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen...

	14. Streitbeilegungsverfahren
	14.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbrau...
	14.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht ...
	14.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69,  E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,  Homepage: www.schlichtungss...
	Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500, Telefax: 030/22480-323,  E-Mail: ...
	14.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie In...

	15. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...

	16. Kostenpauschalen
	Mahnkosten pro Mahnschreiben des Lieferanten (Ziffer 4.2) € 3,50
	Unterbrechung der Anschlussnutzung (ohne Außensperrung) (Ziffer 8.3)    € 50,00
	Wiederaufnahme der Anschlussnutzung (Ziffer 8.3)
	-  während der vom Netzbetreiber veröffentlichten     Geschäftszeit   € 50,00/€ 59,50
	Kosten für unberechtigte Zutrittsverweigerung (Ziffer 3.2) € 25,50/€ 30,35

	17. Schlussbestimmungen
	17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	17.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.


	AGB Strom 03_2022.pdf
	1. 1. Vertragsschluss / Lieferbeginn
	Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Lie...

	2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht / Erzeugungsanlagen
	2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikationsnu...
	2.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglic...
	2.3. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere...
	2.4. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schade...
	2.5. Der Kunde hat den Lieferanten vier Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen zum Eigenverbrauch in Textform über die Anlage(n) und deren Leistung zu informieren.

	3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung
	3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber oder Lieferante...
	3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preisli...
	3.3. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen zwölf Monate oder, sofern eine solche Berechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlic...
	3.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der zwölf Monate nicht überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter A...
	3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachpr...
	3.6. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messw...
	3.7. Sollte an der Abnahmestelle ein intelligentes oder modernes Messsystem im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes installiert werden, sind die eventuell daraus resultierenden höheren Nutzungsentgelte vom Kunden zu tragen.
	3.8. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraums, so rechnet der Lieferant geänderte verbrauchsunabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung geänderter verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach Zi...

	4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Kosten eines Beauftragten / Aufrechnung
	4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig und im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftra...
	4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf, stellt er dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Zif...
	4.3. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Er...

	5. Vorauszahlung
	5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wi...
	5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ...
	5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Ziffer 3.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so ...
	5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorkassesystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

	6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	6.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.
	6.2. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis in der sich aus den Preisangaben im Auftragsformular ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Ta...
	6.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten ...
	6.4. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Preisangaben im Auftragsformular.
	6.5. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziffern 6.3 und 6.4 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	6.6. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die gesondert in der jeweils geltenden H...
	6.7. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 02961-9886-0 oder im Internet unter www.stadtwerke-brilon.de.

	7. Änderungen des Vertrags und dieser Bedingungen
	Die Regelungen des Vertrags und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, Grundversorgungsverordnung, Netzzugangsverordnung, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterl...

	8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung / Sonderkündigungsrecht bei Einbau intelligentes Messsystem
	8.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder ...
	8.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mind. € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu las...
	8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 16 in Rechnung. Dies gilt nicht für Außensperrungen, die K...
	8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle e...
	8.5. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend des Punkts „Konditionen – Vertragslaufzeit“ des Auftragsformulars, bei einem bevorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems mit einer Frist von zwei Monaten auf den angekündigten Ze...

	9. Haftung
	9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu mach...
	9.2. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
	9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde;...
	9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsv...
	9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	10. Umzug / Übertragung des Vertrags
	10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zählernummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens 6 Wochen vor dem ...
	10.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziffer 9.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrags weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umz...
	10.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem K...
	10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 9.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahm...
	10.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen v...

	11. Vertragsstrafe
	11.1. Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugte...
	11.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde...
	11.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziffern 11.1 und 11.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betrag...

	12.  Datenschutz
	13. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	13.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.
	13.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen...

	14. Streitbeilegungsverfahren
	14.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbrau...
	14.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht ...
	14.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69,  E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,  Homepage: www.schlichtungss...
	Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500, Telefax: 030/22480-323,  E-Mail: ...
	14.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie In...

	15. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...

	16. Kostenpauschalen
	Mahnkosten pro Mahnschreiben des Lieferanten (Ziffer 4.2) € 3,50
	Unterbrechung der Anschlussnutzung (ohne Außensperrung) (Ziffer 8.3)    € 50,00
	Wiederaufnahme der Anschlussnutzung (Ziffer 8.3)
	-  während der vom Netzbetreiber veröffentlichten     Geschäftszeit   € 50,00/€ 59,50
	Kosten für unberechtigte Zutrittsverweigerung (Ziffer 3.2) € 25,50/€ 30,35

	17. Schlussbestimmungen
	17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	17.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.


	AGB Strom 10_2022.pdf
	1. 1. Vertragsschluss / Lieferbeginn
	Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Lie...

	2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht / Erzeugungsanlagen
	2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikationsnu...
	2.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglic...
	2.3. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere...
	2.4. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schade...
	2.5. Der Kunde hat den Lieferanten vier Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen zum Eigenverbrauch in Textform über die Anlage(n) und deren Leistung zu informieren.

	3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung
	3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber oder Lieferante...
	3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preisli...
	3.3. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen zwölf Monate oder, sofern eine solche Berechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlic...
	3.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der zwölf Monate nicht überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter A...
	3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachpr...
	3.6. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messw...
	3.7. Sollte an der Abnahmestelle ein intelligentes oder modernes Messsystem im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes installiert werden, sind die eventuell daraus resultierenden höheren Nutzungsentgelte vom Kunden zu tragen.
	3.8. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraums, so rechnet der Lieferant geänderte verbrauchsunabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung geänderter verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach Zi...

	4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Kosten eines Beauftragten / Aufrechnung
	4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig und im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftra...
	4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf, stellt er dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Zif...
	4.3. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Er...

	5. Vorauszahlung
	5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wi...
	5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ...
	5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Ziffer 3.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so ...
	5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorkassesystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

	6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	6.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.
	6.2. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis in der sich aus den Preisangaben im Auftragsformular ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Ta...
	6.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten ...
	6.4. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Preisangaben im Auftragsformular.
	6.5. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziffern 6.3 und 6.4 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	6.6. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die gesondert in der jeweils geltenden H...
	6.7. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 02961-9886-0 oder im Internet unter www.stadtwerke-brilon.de.

	7. Änderungen des Vertrags und dieser Bedingungen
	Die Regelungen des Vertrags und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, Grundversorgungsverordnung, Netzzugangsverordnung, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterl...

	8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung / Sonderkündigungsrecht bei Einbau intelligentes Messsystem
	8.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder ...
	8.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mind. € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu las...
	8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 16 in Rechnung. Dies gilt nicht für Außensperrungen, die K...
	8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle e...
	8.5. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend des Punkts „Konditionen – Vertragslaufzeit“ des Auftragsformulars, bei einem bevorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems mit einer Frist von zwei Monaten auf den angekündigten Ze...

	9. Haftung
	9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu mach...
	9.2. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
	9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde;...
	9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsv...
	9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	10. Umzug / Übertragung des Vertrags
	10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zählernummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens 6 Wochen vor dem ...
	10.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziffer 9.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrags weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umz...
	10.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem K...
	10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 9.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahm...
	10.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen v...

	11. Vertragsstrafe
	11.1. Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugte...
	11.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde...
	11.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziffern 11.1 und 11.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betrag...

	12.  Datenschutz
	13. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	13.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.
	13.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen...

	14. Streitbeilegungsverfahren
	14.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbrau...
	14.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht ...
	14.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69,  E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,  Homepage: www.schlichtungss...
	Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500, Telefax: 030/22480-323,  E-Mail: ...
	14.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie In...

	15. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...

	16. Kostenpauschalen
	Mahnkosten pro Mahnschreiben des Lieferanten (Ziffer 4.2) € 3,50
	Unterbrechung der Anschlussnutzung (ohne Außensperrung) (Ziffer 8.3)    € 57,37
	Wiederaufnahme der Anschlussnutzung (Ziffer 8.3)
	-  während der vom Netzbetreiber veröffentlichten     Geschäftszeit   € 83,16/€ 98,96
	Kosten für unberechtigte Zutrittsverweigerung (Ziffer 3.2) € 30,00/€ 35,70

	17. Schlussbestimmungen
	17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	17.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.


	AGB Strom 10_2022.pdf
	1. 1. Vertragsschluss / Lieferbeginn
	Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Lie...

	2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht / Erzeugungsanlagen
	2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikationsnu...
	2.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglic...
	2.3. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere...
	2.4. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schade...
	2.5. Der Kunde hat den Lieferanten vier Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen zum Eigenverbrauch in Textform über die Anlage(n) und deren Leistung zu informieren.

	3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung
	3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber oder Lieferante...
	3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preisli...
	3.3. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen zwölf Monate oder, sofern eine solche Berechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlic...
	3.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der zwölf Monate nicht überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter A...
	3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachpr...
	3.6. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messw...
	3.7. Sollte an der Abnahmestelle ein intelligentes oder modernes Messsystem im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes installiert werden, sind die eventuell daraus resultierenden höheren Nutzungsentgelte vom Kunden zu tragen.
	3.8. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraums, so rechnet der Lieferant geänderte verbrauchsunabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung geänderter verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach Zi...

	4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Kosten eines Beauftragten / Aufrechnung
	4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig und im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftra...
	4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf, stellt er dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Zif...
	4.3. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Er...

	5. Vorauszahlung
	5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wi...
	5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ...
	5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Ziffer 3.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so ...
	5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorkassesystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

	6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	6.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.
	6.2. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis in der sich aus den Preisangaben im Auftragsformular ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Ta...
	6.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten ...
	6.4. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Preisangaben im Auftragsformular.
	6.5. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziffern 6.3 und 6.4 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	6.6. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die gesondert in der jeweils geltenden H...
	6.7. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 02961-9886-0 oder im Internet unter www.stadtwerke-brilon.de.

	7. Änderungen des Vertrags und dieser Bedingungen
	Die Regelungen des Vertrags und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, Grundversorgungsverordnung, Netzzugangsverordnung, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterl...

	8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung / Sonderkündigungsrecht bei Einbau intelligentes Messsystem
	8.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder ...
	8.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mind. € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu las...
	8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 16 in Rechnung. Dies gilt nicht für Außensperrungen, die K...
	8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle e...
	8.5. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend des Punkts „Konditionen – Vertragslaufzeit“ des Auftragsformulars, bei einem bevorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems mit einer Frist von zwei Monaten auf den angekündigten Ze...

	9. Haftung
	9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu mach...
	9.2. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
	9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde;...
	9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsv...
	9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	10. Umzug / Übertragung des Vertrags
	10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zählernummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens 6 Wochen vor dem ...
	10.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziffer 9.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrags weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umz...
	10.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem K...
	10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 9.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahm...
	10.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen v...

	11. Vertragsstrafe
	11.1. Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugte...
	11.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde...
	11.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziffern 11.1 und 11.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betrag...

	12.  Datenschutz
	13. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	13.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.
	13.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen...

	14. Streitbeilegungsverfahren
	14.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbrau...
	14.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht ...
	14.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69,  E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,  Homepage: www.schlichtungss...
	Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500, Telefax: 030/22480-323,  E-Mail: ...
	14.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie In...

	15. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...

	16. Kostenpauschalen
	Mahnkosten pro Mahnschreiben des Lieferanten (Ziffer 4.2) € 3,50
	Unterbrechung der Anschlussnutzung (ohne Außensperrung) (Ziffer 8.3)    € 57,37
	Wiederaufnahme der Anschlussnutzung (Ziffer 8.3)
	-  während der vom Netzbetreiber veröffentlichten     Geschäftszeit   € 83,16/€ 98,96
	Kosten für unberechtigte Zutrittsverweigerung (Ziffer 3.2) € 30,00/€ 35,70

	17. Schlussbestimmungen
	17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	17.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.


	AGB Strom 07_2023.pdf
	1. 1. Vertragsschluss / Lieferbeginn
	Der Vertrag kommt durch Bestätigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsächliche Lieferbeginn hängt davon ab, dass alle für die Belieferung notwendigen Maßnahmen (Kündigung des bisherigen Lie...

	2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht / Erzeugungsanlagen
	2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifikationsnu...
	2.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglic...
	2.3. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere...
	2.4. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schade...
	2.5. Der Kunde hat den Lieferanten vier Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen zum Eigenverbrauch in Textform über die Anlage(n) und deren Leistung zu informieren.

	3. Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung
	3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetreiber oder Lieferante...
	3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preisli...
	3.3. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen zwölf Monate oder, sofern eine solche Berechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlic...
	3.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der zwölf Monate nicht überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter A...
	3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachpr...
	3.6. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messw...
	3.7. Sollte an der Abnahmestelle ein intelligentes oder modernes Messsystem im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes installiert werden, sind die eventuell daraus resultierenden höheren Nutzungsentgelte vom Kunden zu tragen.
	3.8. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraums, so rechnet der Lieferant geänderte verbrauchsunabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung geänderter verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach Zi...

	4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Kosten eines Beauftragten / Aufrechnung
	4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig und im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftra...
	4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf, stellt er dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Zif...
	4.3. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Er...

	5. Vorauszahlung
	5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wi...
	5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ...
	5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Ziffer 3.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so ...
	5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorkassesystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

	6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	6.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.
	6.2. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis in der sich aus den Preisangaben im Auftragsformular ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Ta...
	6.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten ...
	6.4. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus den Preisangaben im Auftragsformular.
	6.5. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziffern 6.3 und 6.4 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	6.6. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die gesondert in der jeweils geltenden H...
	6.7. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 02961-9886-0 oder im Internet unter www.stadtwerke-brilon.de.

	7. Änderungen des Vertrags und dieser Bedingungen
	Die Regelungen des Vertrags und dieser Bedingungen beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, Grundversorgungsverordnung, Netzzugangsverordnung, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterl...

	8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung / Sonderkündigungsrecht bei Einbau intelligentes Messsystem
	8.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder ...
	8.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden ab einem Betrag von mind. € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten ist der Lieferant ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu las...
	8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 16 in Rechnung. Dies gilt nicht für Außensperrungen, die K...
	8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle e...
	8.5. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend des Punkts „Konditionen – Vertragslaufzeit“ des Auftragsformulars, bei einem bevorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems mit einer Frist von zwei Monaten auf den angekündigten Ze...

	9. Haftung
	9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu mach...
	9.2. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
	9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde;...
	9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsv...
	9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	10. Umzug / Übertragung des Vertrags
	10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zählernummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis spätestens 6 Wochen vor dem ...
	10.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziffer 9.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrags weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Umz...
	10.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem K...
	10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 9.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahm...
	10.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen v...

	11. Vertragsstrafe
	11.1. Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugte...
	11.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde...
	11.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziffern 11.1 und 11.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betrag...

	12.  Datenschutz
	13. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	13.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.
	13.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen...

	14. Streitbeilegungsverfahren
	14.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbrau...
	14.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht ...
	14.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69,  E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de,  Homepage: www.schlichtungss...
	Allgemeine Informationen der BNetzA zu Verbraucherrechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500, Telefax: 030/22480-323,  E-Mail: ...
	14.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie In...

	15. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt sin...

	16. Kostenpauschalen
	Mahnkosten pro Mahnschreiben des Lieferanten (Ziffer 4.2) € 3,50
	Unterbrechung der Anschlussnutzung (ohne Außensperrung) (Ziffer 8.3)    € 57,37
	Wiederaufnahme der Anschlussnutzung (Ziffer 8.3)
	-  während der vom Netzbetreiber veröffentlichten     Geschäftszeit   € 83,16/€ 98,96
	Kosten für unberechtigte Zutrittsverweigerung (Ziffer 3.2) € 30,00/€ 35,70

	17. Schlussbestimmungen
	17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	17.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.


	AGB-SWBE-08.24.pdf
	1. Vertragsschluss / Lieferbeginn
	Angebote der Stadtwerke Brilon Energie GmbH (nachfolgend "Lieferant") sind freibleibend und unverbindlich. Der Kunde unterbreitet dem Lieferanten durch Übermittlung des ausgefüllten Auftrags ein Angebot auf Abschluss des Vertrags. Der Lieferant behält...

	2. Umfang und Durchführung der Lieferung / Befreiung von der Leistungspflicht
	2.1. Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an Energie (Strom oder Erdgas) an seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze des Netzanschlusses, über den der Kunde beliefert und mittels Marktlokatio...
	2.2. Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung ist der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den möglic...
	2.3. Wird den Parteien die Erfüllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Umstände, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemessenen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbesondere...
	2.4. Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netzbetreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schade...
	2.5. Der Kunde hat den Lieferanten vier Wochen vor der geplanten Inbetriebnahme von Erzeugungsanlagen zum Eigenverbrauch in Textform über die Anlage(n) und deren Leistung zu informieren.

	3. Messung / Zutrittsrecht/ Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisberechnung
	3.1. Die Menge der gelieferten Energie wird durch Messeinrichtungen bzw. Messsysteme (oder rechtmäßige Ersatzwertbildung) des zuständigen Messstellenbetreibers bzw. Netzbetreibers ermittelt. Die Ablesung der Messeinrichtungen wird vom Messstellenbetre...
	3.2. Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermittlung der preisli...
	3.3. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Der Lieferant berechnet diese auf der Grundlage der Abrechnung der vorangegangenen zwölf Monate oder, sofern eine solche Berechnung nicht möglich ist, nach dem durchschnittlic...
	3.4. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der zwölf Monate nicht überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung erstellt, in welcher der tatsächliche Umfang der Belieferung unter A...
	3.5. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen an seiner Entnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle i. S. v. § 40 Abs. 3 MessEG zu veranlassen. Die Kosten der Nachpr...
	3.6. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung auf der Grundlage falscher Messw...
	3.7. Sollte an der Abnahmestelle ein intelligentes oder modernes Messsystem im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes installiert werden, sind die eventuell daraus resultierenden höheren Nutzungsentgelte vom Kunden zu tragen.
	3.8. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraums, so rechnet der Lieferant geänderte verbrauchsunabhängige Preisbestandteile tagesgenau ab. Für die Abrechnung geänderter verbrauchsabhängiger Preisbestandteile wird die nach Zi...

	4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Kosten eines Beauftragten / Aufrechnung
	4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge und Vorauszahlungen zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) festgelegten Zeitpunkt fällig und im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftra...
	4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf, stellt er dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Zif...
	4.3. Gegen Ansprüche des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter Er...

	5. Vorauszahlung
	5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wi...
	5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die Gründe für die Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ...
	5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Ziffer 4.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so ...
	5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorkassesystem (z. B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

	6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	6.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.3 zusammen.
	6.2. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis in der sich aus den Preisangaben im Auftragsformular bzw. Neukundenportal ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung alle...
	Die Bruttopreise enthalten zusätzlich die jeweils gültige Umsatzsteuer.
	6.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehrkosten in der j...
	6.4. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziffern 6.2 und 6.3 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	6.5. Der Lieferant ist verpflichtet, den Grundpreis und den Arbeitspreis nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die gesondert in der jeweils geltenden H...
	6.6. Abweichend von vorstehenden Ziffern werden Änderungen der Umsatzsteuer gemäß Umsatzsteuergesetz zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung ohne Ankündigung und ohne außerordentliche Kündigungsmöglichkeit an den Kunden weitergegeben. Dies gilt ...
	• Strom: die Umlagen und Aufschläge nach § 12 Abs. 1 EnFG , die Umlage nach § 18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten sowie die § 19 Strom‐ NEV‐Umlage.
	6.7. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 02961-9886-0 oder im Internet unter www.stadtwerke-brilon.de.

	7. Änderungen des Vertrags und dieser Bedingungen
	8. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung
	8.1. Der Lieferant ist berechtigt, die Lieferung sofort einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder ...
	8.2. Der Lieferant ist ebenfalls berechtigt, die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde mit der Zahlung eines Betrags in Verzug ist, der – unter Berücksichtigung von M...
	8.3. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 16 in Rechnung. Dies gilt nicht für Außensperrungen, die K...
	8.4. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Der Lieferant muss den Kunden unverzüglich beim zuständigen Verteilnetzbetreiber abmelden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle e...
	8.5. Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend des Punkts „Konditionen – Vertragslaufzeit“ des Auftragsformulars, bei einem bevorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems mit einer Frist von zwei Monaten auf den angekündigten Ze...

	9. Haftung
	9.1. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu mach...
	9.2. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
	9.3. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde;...
	9.4. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrags als mögliche Folge der Vertragsv...
	9.5. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	10. Umzug / Übertragung des Vertrags
	10.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverzüglich vorab unter Angabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zählernummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese Mitteilung bis 6 Wochen vor dem Umzugsdatum...
	10.2. Der Lieferant wird den Kunden – sofern kein Fall nach Ziffer 10.3 vorliegt – an der neuen Entnahmestelle auf Grundlage dieses Vertrags weiterbeliefern. Die Belieferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das Um...
	10.3. Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mitgeteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetreibers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem K...
	10.4. Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 10.1 aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht bekannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnah...
	10.5. Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfähigen Dritten zu übertragen. Eine Übertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spätestens sechs Wochen v...

	11. Vertragsstrafe
	11.1. Verbraucht der Kunde Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Versorgung, so ist der Lieferant berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugte...
	11.2. Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrags, den der Kunde...
	11.3. Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Ziffern 11.1 und 11.2 für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betrag...

	12. Datenschutz
	13. Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten / Lieferantenwechsel
	13.1. Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim örtlichen Netzbetreiber erhältlich.
	13.2. Ein Lieferantenwechsel erfolgt zügig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lieferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den für ihn maßgeblichen Verbrauch des vergleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Gründen...

	14. Streitbeilegungsverfahren
	14.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern i. S. d. § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Verbrau...
	14.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle nach § 111b EnWG sowie § 4 Abs. 2 Satz 4 Verfahrensordnung zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht abgeholfen oder auf diese nicht ...
	14.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: www.schlichtungsstel...
	Allgemeine Informationen der Bundesnetzagentur zu Verbraucherrechten für den Bereich Elektrizität und Gas sind erhältlich über den Verbraucherservice Energie, Bundesnetzagentur, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500, Telefax: 030/22480-323...
	14.4. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsvertrag sowie In...

	15. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	16. Kostenpauschalen
	17. Schlussbestimmungen
	17.1. Diese Bedingungen sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	17.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen davon unberührt.

	18. Energiesteuer-Hinweis
	19. Elektronische Kommunikation
	19.1. Der Lieferant ist berechtigt, mit dem Kunden auf elektronischem Wege zu kommunizieren („elektronische Kommunikation“), wenn dieser innerhalb seines Belieferungsauftrags in diese elektronische Kommunikation ausdrücklich einwilligt, er einen Tarif...
	19.2. Bei der elektronischen Kommunikation kann der Lieferant dem Kunden auch ein eigenes E-Mail- Postfach und einen eigenen Bereich für den Kunden auf der Webseite des Lieferanten einrichten, zu dem ausschließlich der Kunde einen passwortgeschützten ...
	19.3. Bei der elektronischen Kommunikation ist der Lieferant berechtigt, dem Kunden über die von diesem zur Verfügung gestellte E-Mail-Adresse, das eingerichtete E-Mail-Postfach bzw. den eigenen Kundenbereich auf der eigenen Webseite rechtserhebliche ...
	19.4. Eine Übersendung von Unterlagen per Briefpost erfolgt bei der Teilnahme an der elektronischen Kommunikation somit regelmäßig nicht. Wünscht der Kunde die Übersendung von Unterlagen per Briefpost trotz vereinbarter elektronischer Kommunikation au...
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